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Rundschreiben 02/2024 (A) 

Mindestanforderungen zur Umsetzbarkeit eines Bail-in (MaBail-in) 

An alle 

- Unternehmen im Sinne von Artikel 2 SRM-VO 

- Unternehmen im Sinne von § 1 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 SAG 

in der Bundesrepublik Deutschland, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Einheitlichen Abwick-

lungsausschusses (Single Resolution Board – SRB) nach Artikel 7 Absatz 2, Absatz 4 Buchstabe b oder 

Absatz 5 SRM-VO fallen. 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

AT1 Additional Tier 1 (zusätzliches Kernkapital) gemäß Artikel 51 CRR. 

CET1 Common Equity Tier 1 (hartes Kernkapital) gemäß Artikel 26 und 27 

CRR. 

CGN Classical Global Note (Klassische Globalurkunde). 

CoRep Common Reporting – Aufsichtliche Meldepflichten gemäß der DVO 

(EU) 2021/451.  

CSD Central Securities Depository (Zentralverwahrer) im Sinne von Arti-

kel 2 Absatz 1 Nr. 1 CSDR. 

DRV  Deutscher Rahmenvertrag. 

EBA European Banking Authority (Europäische Bankenaufsichtsbehörde). 

EUR Euro. 

FMI(s) Financial Market Infrastructure(s) (Finanzmarktinfrastruktur(en)). 

FSB Financial Stability Board (Finanzstabilitätsrat). 

FX Foreign Exchange (Fremdwährung). 

Ggü. Gegenüber.  

G-SIB Global Systemically Important Bank (Global systemrelevante Bank). 

ICSD International Central Securities Depository (Internationaler Zentral-

verwahrer). 

ID Identifikationsnummer. 

IFRS International Financial Reporting Standards. 

i.S.d. Im Sinne des. 

ISDA International Swaps and Derivatives Association (Internationale Han-

delsorganisation und Interessenvertretung für das Geschäft mit 

OTC-Derivaten). 

ISIN International Securities Identification Number (Internationale Wert-

papier-Kennnummer) nach ISO-Norm 6166. 

ISO International Organization for Standardization (Internationale Orga-

nisation für Normung). 

i.V.m. In Verbindung mit. 

JMP Jurisdictional Modular Protocol. 

LDR Liability Data Report. 

LEI Legal Entity Identifier (Rechtsträgerkennung). 

MA Master agreement (Rahmenvertrag). 

MaAbwicklungsbewertung Rundschreiben der BaFin zu den Mindestanforderungen an Informa-

tionssysteme zur Bereitstellung von Informationen für Bewertungen 

im Rahmen einer Abwicklung in der jeweils gültigen Fassung.  

MaAbwicklungsfähigkeit Rundschreiben der BaFin zu den Mindestanforderungen an die Ab-

wicklungsfähigkeit im Rahmen der Abwicklungsplanung in der je-

weils gültigen Fassung. 
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MaBail-in Rundschreiben der BaFin zu den Mindestanforderungen zur Umsetz-

barkeit eines Bail-in in der jeweils gültigen Fassung. 

MaStrukturelle Abwick-

lungsinstrumente 

Rundschreiben der BaFin zu den Mindestanforderungen zur Umsetz-

barkeit von Übertragungen in der Abwicklung in der jeweils gültigen 

Fassung.  

MeExecution Merkblatt der BaFin zur externen Bail-in-Implementierung in der je-

weils gültigen Fassung.  

MeIBbV Merkblatt der BaFin zur insolvenzrechtlichen Behandlung bestimm-

ter Verbindlichkeiten von CRR-Instituten in der jeweils gültigen Fas-

sung.  

MPE Multiple Point of Entry 

MREL Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (Min-

destanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungfähige Ver-

bindlichkeiten). 

MTF Multilateral Trading Facility (Multilaterales Handelssystem) im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 22 MiFID. 

n.a. Nicht anwendbar. 

NGN New Global Note (Neue Globalurkunde). 

OTF Organised Trading Facility (Organisiertes Handelssystem) im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 23 MiFID. 

SRB Single Resolution Board (Einheitlicher Abwicklungsausschuss) im 

Sinne von Artikel 1 SRM-VO. 

T2 Tier 2 (Ergänzungskapital) gemäß Artikel 62 CRR. 

WDCCI Write Down and Conversion of Capital Instruments (Herabschrei-

bung und Umwandlung von Kapitalinstrumenten). 

 

Begriffe, die im Anhang I (Glossar) aufgeführt sind, haben in diesem Rundschreiben die den Begriffen im 

Anhang I zugewiesene Bedeutung. 
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Rechtsquellenverzeichnis 
 

BRRD Bank Recovery and Resolution Directive (Richtlinie zur Sanierung 

und Abwicklung von Kreditinstituten) - Richtlinie 2014/59/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Fest-

legung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kre-

ditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 

82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 

2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 

2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 

Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 

vom 12.6.2014, S. 190), die zuletzt durch Art. 5 RL (EU) 2022/2556 

vom 14.12.2022 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 153) geändert wor-

den ist. 

CRD Capital Requirements Directive (Kapitaladäquanzrichtlinie) - Richtli-

nie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 

Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und 

die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur 

Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtli-

nien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338), 

die zuletzt durch Art. 146 VO (EU) 2023/1114 vom 31.5.2023 (ABl. 

L150 vom 9.6.2023 S. 40) geändert worden ist.  

CRR  Capital Requirements Regulation (Kapitaladäquanzverordnung) - 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlamentes und 

des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kredit-

institute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1), die zuletzt durch 

Art. 1 VO (EU) 2022/2036 vom 19.10.2022 (ABl. L 275 vom 

25.10.2022, S. 1) geändert worden ist. 

CSDR Central Securities Depository Regulation (Zentralverwahrerverord-

nung) – Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23.07.2014 zur Verbesserung der Wertpapierlie-

ferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über 

Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 

2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 

28.8.2014, S. 1), die zuletzt durch Art. 61 VO (EU) 2022/2554 vom 

14.12.2022 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 1) geändert worden ist.  

DelVO (EU) 2016/1075 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1075 der Kommission vom 23. 

März 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäi-

schen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstan-

dards, in denen der Inhalt von Sanierungsplänen, Abwicklungsplä-

nen und Gruppenabwicklungsplänen, die Mindestkriterien, anhand 

deren die zuständige Behörde Sanierungs- und Gruppensanierungs-

pläne zu bewerten hat, die Voraussetzungen für gruppeninterne fi-

nanzielle Unterstützung, die Anforderungen an die Unabhängigkeit 

der Bewerter, die vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- 

und/oder Umwandlungsbefugnissen, die Verfahren und Inhalte von 

Mitteilungen und Aussetzungsbekanntmachungen und die konkrete 

Arbeitsweise der Abwicklungskollegien festgelegt wird (ABl. L 184 

vom 8.7.2016, S. 1). 
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DelVO (EU) 2016/1400 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1400 der Kommission vom 10. Mai 

2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards 

zur Festlegung der Mindestbestandteile eines Reorganisationsplans 

und des Mindestinhalts der Berichte über die Fortschritte bei der 

Durchführung eines Reorganisationsplans (ABl. L 228 vom 23.8.2016, 

S. 1). 

DelVO (EU) 2016/1401 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1401 der Kommission vom 23. Mai 

2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Sa-

nierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 

im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für Methoden und 

Grundsätze der Bewertung von aus Derivaten entstehenden Ver-

bindlichkeiten (ABl. L 228 vom 23.8.2016, S. 7). 

DVO (EU) 2021/451 Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. 

Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards 

für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen 

der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 680/2014 (ABl. L 97 vom 19.3.2021, S. 1), die zuletzt durch Art. 1 

VO (EU) 2022/1994 vom 21.11.2022 (ABl. L 329 vom 22.12.2022, S. 1) 

geändert worden ist.   

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung – Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

EBA/GL/2015/21 Leitlinien der EBA zu den Mindestkriterien für einen Reorganisati-

onsplan. 

EBA/GL/2017/02 Leitlinien der EBA betreffend die Wechselbeziehungen zwischen der 

Abfolge von Herabschreibung und Umwandlung nach der BRRD und 

der CRR/CRD. 

EinSiG Einlagensicherungsgesetz vom 28. Mai 2015 (BGBl. I S. 786), das zu-

letzt durch Artikel 7 Absatz 15 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. 

I S. 990) geändert worden ist. 

HGB Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-

nummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 

durch Artikel 13 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. März 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 64) geändert worden ist. 

InsO Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt 

durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) ge-

ändert worden ist. 

KWG 

 

Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Sep-

tember 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 12 des Geset-

zes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist. 
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MAR Market Abuse Regulation (Marktmissbrauchsverordnung) – Verord-

nung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverord-

nung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 

2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 

12.6.2014, S. 1), die zuletzt durch Art. 1 VO (EU) 2019/2115 vom 

27.11.2019 (ABl. L 320 vom 11.12.2019, S. 1) geändert wurde. 

MiFID  Markets in Financial Instruments Directive (Richtlinie über Märkte für 

Finanzinstrumente) – Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 15.05.2014 über Märkte für Finanzinstru-

mente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 

2011/61/EU (Neufassung) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349), die zu-

letzt durch Art. 6 RL (EU) 2022/2556 vom 14.12.2022 (ABl. L 333 vom 

27.12.2022, S 153) geändert worden ist.  

MiFIR Markets in Financial Instruments Regulation (Europäische Finanz-

marktverordnung) – Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84), die zuletzt durch Art. 62 

VO (EU) 2022/2554 vom 14.12.2022 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 1) 

geändert worden ist. 

PfandBG Pfandbriefgesetz vom 22. Mai 2005 (BGBl. I S. 1373), das zuletzt 

durch Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) ge-

ändert worden ist. 

RechKredV Kreditinstituts-Rechnungslegungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 11. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3658), die zuletzt 

durch Artikel 25 Absatz 6 des Gesetzes vom 7. August 2021 (BGBl. I 

S. 3311) geändert worden ist. 

SAG Sanierungs- und Abwicklungsgesetz vom 10. Dezember 2014 (BGBl. 

I S. 2091), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 

(BGBl. I S. 1568) geändert worden ist. 

SRM-VO  Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften 

und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditin-

stituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines ein-

heitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Ab-

wicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1), die zuletzt durch Art. 94 

VO (EU) 2021/23 vom 16.12.2020 (ABI. L 22 vom 22.1.2021, S. 1) ge-

ändert worden ist. 

SFTR Securities Financing Transactions Regulation (Wertpapierfinanzie-

rungsgeschäfte-Verordnung) – Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 

über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und 

der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1), die zuletzt durch Art. 88 

VO (EU) 2021/23 vom 16.12.2020 (Abl. L 22 vom 22.1.2021, S.1) ge-

ändert worden ist.  
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WpHG Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

9. September 1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 10 des 

Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert worden 

ist. 
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1. Einleitung 

1.1.  Im Rahmen der Abwicklungsplanung hat die Abwicklungsbehörde die Abwicklungsfähigkeit von 

Instituten und Gruppen zu prüfen (Bewertung der Abwicklungsfähigkeit), die Abwicklungsfähigkeit zu 

verbessern und ggf. Abwicklungshindernisse zu beseitigen. Hierzu gehört die Prüfung, ob eine ausge-

wählte Abwicklungsstrategie durchführbar ist und ob potentielle Abwicklungshindernisse vorliegen (Arti-

kel 23 Absatz 1 Buchstabe c i.V.m. Artikel 26 bis 31 der DelVO (EU) 2016/1075). Dabei ist unter anderem 

zu prüfen, ob die Management-Informationssysteme in der Lage sind, jederzeit – auch unter sich schnell 

verändernden Bedingungen – die für eine effektive Abwicklung des Instituts bzw. eines gruppenangehö-

rigen Unternehmens wesentlichen Informationen bereitzustellen (Artikel 29 Absatz 1 DelVO (EU) 

2016/1075 i.V.m. Nummer 9 von Abschnitt C des Anhangs der BRRD). Im Rahmen dieses Rundschreibens 

zählt hierzu, ob das Institut bzw. die Gruppe fähig ist, die notwendigen Informationen zur Ermittlung des 

Betrags der erforderlichen Herabschreibung und/oder Rekapitalisierung bereitzustellen (Artikel 29 Ab-

satz 3 der DelVO (EU) 2016/1075).  

1.2  Das vorliegende Rundschreiben konkretisiert die Anforderungen des Rundschreibens „Mindest-

anforderungen an die Abwicklungsfähigkeit im Rahmen der Abwicklungsplanung“ (folgend „MaAbwick-

lungsfähigkeit“) zur Operationalisierung des Instruments der Beteiligung der Inhaber relevanter Kapi-

talinstrumente (nachfolgend „WDCCI-Instrument“) und des Instruments der Gläubigerbeteiligung (nach-

folgend: „Bail-in-Instrument“). Es ist in Kombination mit dem Rundschreiben „Mindestanforderungen an 

Informationssysteme zur Bereitstellung von Informationen für Bewertungen im Rahmen einer Abwick-

lung“ (folgend „MaAbwicklungsbewertung“) und dem Rundschreiben „Mindestanforderungen zur Um-

setzbarkeit von Übertragungen in der Abwicklung (folgend „MaStrukturelle Abwicklungsinstrumente“) 

anzuwenden. 

1.3  Die BaFin wird in ihrer Zuständigkeit als nationale Abwicklungsbehörde insbesondere im Rah-

men ihrer Abwicklungsplanung für Institute und Gruppen im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 SRM-VO die 

unter 1.1. genannten Aspekte der Abwicklungsfähigkeit in Bezug auf das WDCCI-Instrument und das 

Bail-in-Instrument grundsätzlich als gegeben ansehen, wenn die Vorgaben dieses Rundschreibens einge-

halten sind. Um ein verhältnismäßiges Vorgehen zu gewährleisten, wird die BaFin die Institute im Anwen-

dungsbereich dieses Rundschreibens im Rahmen der Abwicklungsplanung darauf hinweisen, dass und zu 

welchem Zeitpunkt sie deren Fähigkeit voraussetzt, die in diesem Rundschreiben enthaltenen Vorgaben 

zu erfüllen. 

1.4.  Dieses Rundschreiben stellt das Zielbild dar, welches nach der Erwartung der BaFin durch die 

betroffenen Institute erreicht werden muss, um im Hinblick auf das WDCCI-Instrument und das Bail-in-

Instrument als abwicklungsfähig zu gelten. Durch dieses Zielbild wird eine einheitliche, vergleichbare und 

transparente Basis für die Abwicklungsplanung geschaffen. Die konkrete Implementierung der Vorgaben 

dieses Rundschreibens zur Erreichung des Zielbildes und der Zeitpunkt, zu dem das Zielbild erreicht sein 

muss, werden bei der Abwicklungsplanung institutsspezifisch im Hinblick auf den jeweiligen Ist-Zustand 

und den jeweils erwarteten Umsetzungsaufwand festgelegt. 

1.5.  Soweit im Folgenden der Begriff der Abwicklungsfähigkeit verwendet wird, bezieht sich dieser 

ausschließlich auf die nach diesem Rundschreiben gestellten Anforderungen an die Datenverfügbarkeit 

in Bezug auf die bereitzustellenden Informationen und an die technische und organisatorische Ausstat-

tung zur Umsetzung des WDCCI-Instruments sowie des Bail-in-Instruments unter Berücksichtigung von 

Ziffer 2.4. Die Beurteilung, ob sämtliche weitere Kriterien der Abwicklungsfähigkeit eines Instituts und/o-

der eines gruppenangehörigen Unternehmens erfüllt sind, bleibt hiervon unberührt und ist nicht Gegen-

stand dieses Rundschreibens. 
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2. Hintergrund und Hinweise 

2.1.  Die Abwicklung eines Instituts oder einer Gruppe erfordert ein schnelles, zielgerichtetes Handeln 

der Abwicklungsbehörde. Dazu benötigt die Abwicklungsbehörde eine Vielzahl von Informationen, die 

das Institut oder das gruppenangehörige Unternehmen auf Grundlage von Artikel 34 SRM-VO bzw. 

§ 78 Absatz 1 Nummer 1 SAG innerhalb kürzester Zeit bereitstellen muss. Hierzu gehören insbesondere 

die Informationen, die für eine Entscheidung über Herabschreibungen von Verbindlichkeiten und/oder 

eventuell notwendige Rekapitalisierungen durch die Umwandlung von Verbindlichkeiten erforderlich 

sind. Damit die Institute und gruppenangehörigen Unternehmen in der Lage sind, diese Informationen 

im Falle einer Abwicklung in geeigneter Form und Qualität kurzfristig bereitzustellen, müssen sie ent-

sprechende Systeme und Prozesse in Form einer technischen und organisatorischen Ausstattung einrich-

ten. Des Weiteren haben die Institute Systeme und Prozesse vorzuhalten, die eine Umsetzung der Herab-

schreibung und/oder Umwandlung von Verbindlichkeiten ermöglichen. Fehlen solche Systeme und Pro-

zesse oder sind sie unzureichend, kann dies ein Abwicklungshindernis darstellen (vgl. Artikel 29 der 

DelVO (EU) 2016/1075). Vor diesem Hintergrund stellt dieses Rundschreiben die Mindestanforderungen 

hinsichtlich kurzfristig bereitzustellender Informationen im Falle einer (bevorstehenden) Abwicklung und 

hinsichtlich der technischen und organisatorischen Ausstattung, die eine kurzfristige Bereitstellung ge-

währleistet (vgl. Artikel 29 der DelVO (EU) 2016/1075), dar. Die Einhaltung der Vorgaben dieses Rund-

schreibens dient der Vermeidung einer potentiellen Feststellung von Abwicklungshindernissen und eines 

Verfahrens zur Beseitigung dieser. Um eine effektive und zielgerichtete Umsetzung einer Abwicklungs-

maßnahme gewährleisten zu können, sieht der Gesamtprozess vor, dass die betroffenen Institute und 

gruppenangehörigen Unternehmen in der Lage sind  

 innerhalb von 24 Stunden auf Anfrage der Abwicklungsbehörde alle entscheidungsrelevanten 

Informationen gemäß Ziffer 4.1. bereitzustellen, 

 innerhalb von zwölf Stunden auf gesonderte Anfrage der Abwicklungsbehörde die Auswirkun-

gen eines potentiellen Bail-in auf die Gruppe bzw. Abwicklungsgruppe zu analysieren (interne 

Auswirkungsanalyse gemäß Ziffer 4.2.) und 

 nach Erlass der Abwicklungsanordnung innerhalb von 24 Stunden nach Vorliegen aller dafür we-

sentlichen Informationen einen angeordneten Bail-in institutsintern umzusetzen (Umsetzung der 

Herabschreibung und Umwandlung gemäß Ziffer 4.3.).1 

2.2.  Dieses Rundschreiben referenziert auf die Informationsanforderungen des Meldebogens Liability 

Data Reporting (LDR) der BaFin. Es ergänzt diese, ersetzt sie jedoch nicht. Informationen aus dem BaFin-

Meldebogen LDR und Prozesse zu dessen Erstellung können als Grundlage herangezogen werden. Die 

Informationsanforderungen aus dem BaFin-Meldebogen LDR müssen jedoch erweitert werden, da zum 

einen nicht alle entscheidungsrelevanten Informationen Berücksichtigung finden und zum anderen die 

Bereitstellung der entscheidungsrelevanten Informationen im Gegensatz zum BaFin-Meldebogen LDR ad 

hoc und kurzfristig erfolgen muss. 

2.3.  Das Rundschreiben beschreibt die grundsätzliche Erwartung der BaFin an die bereitzustellenden 

Informationen und die erforderliche technische und organisatorische Ausstattung in den Instituten. Die 

BaFin kann von den genannten Vorgaben abweichen und insbesondere weitergehende Anforderungen 

stellen, sofern dies im Einzelfall geboten ist. 

2.4.  Die BaFin behält sich vor, im Einzelfall weitere Informationen anzufordern, die über die in diesem 

Rundschreiben genannten Informationen hinausgehen. 

                                                        
1  Vgl. zur Konkretisierung das MeExecution. 
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2.5.  Unabhängig von den vorstehenden Hinweisen behält sich die BaFin die Ausübung der Befugnis 

zur Durchführung eines Verfahrens über die Beseitigung von Abwicklungshindernissen nach Maßgabe 

der SRM-VO und des SAG vor. 

2.6.  Die BaFin behält sich Änderungen dieses Rundschreibens vor. 

2.7.  Dieses Rundschreiben ersetzt das Rundschreiben 14/2021(A) – Mindestanforderungen zur Um-

setzbarkeit eines Bail-in (MaBail-in), das die BaFin im Oktober 2021 veröffentlichte. 
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3. Anwendungsbereich 

3.1. Erläuterung des Anwendungsbereichs 

3.1.1. Dieses Rundschreiben richtet sich ausschließlich an diejenigen Institute und gruppenangehöri-

gen Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der SRM-VO nach Artikel 2 SRM-VO oder in den An-

wendungsbereich des SAG nach § 1 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 SAG fallen und für die die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht als nationale Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 7 Absatz 3 SRM-VO 

bzw. gemäß § 1 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 SAG i. V. m. § 3 SAG zuständig ist. 

3.1.2. Unternehmen oder Gruppen, für die der SRB nach Artikel 7 Absatz 2, Absatz 4 Buchstabe b oder 

Absatz 5 SRM-VO zuständig ist, werden vom Anwendungsbereich dieses Rundschreibens nicht erfasst.  

3.1.3. Ferner erfasst der Anwendungsbereich dieses Rundschreibens grundsätzlich keine Institute oder 

gruppenangehörigen Unternehmen, für die der Abwicklungsplan eine Liquidation im Rahmen eines In-

solvenzverfahrens vorsieht. Die Abwicklungsbehörde behält sich aber die Möglichkeit vor, die Anforde-

rungen, die nach diesem Rundschreiben vorgesehen sind, auch an Institute oder gruppenangehörige 

Unternehmen zu stellen, für die der Abwicklungsplan eine Liquidation im Rahmen eines Insolvenzverfah-

rens vorsieht.  

3.2. Erfüllung der Anforderungen 

3.2.1. Bei der Erfüllung der Anforderungen dieses Rundschreibens ist grundsätzlich zwischen Abwick-

lungseinheiten und Nicht-Abwicklungseinheiten zu unterscheiden. 

3.2.2. „Abwicklungseinheiten“ sind Institute oder gruppenangehörige Unternehmen, für die ein ge-

mäß Artikel 9 i. V. m. Artikel 8 SRM-VO bzw. §§ 40, 46 SAG erstellter Abwicklungsplan Abwicklungsmaß-

nahmen vorsieht (Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24a SRM-VO, § 2 Absatz 3 Nummer 3a SAG). 

3.2.3. „Nicht-Abwicklungseinheiten“ sind 

(a) Institute oder gruppenangehörige Unternehmen, die gemäß Abwicklungsplan einer Abwick-

lungsgruppe angehören, aber selbst keine Abwicklungseinheiten sind, oder  

(b) relevante Drittstaatentochterunternehmen. 

3.2.4. Eine Abwicklungsgruppe ist  

(a)  eine Abwicklungseinheit und ihre Tochterunternehmen, die nicht selbst Abwicklungseinheiten, 

Tochterunternehmen anderer Abwicklungseinheiten oder in einem Drittstaat niedergelassene 

Unternehmen sind, die gemäß dem Abwicklungsplan nicht der Abwicklungsgruppe angehören, 

und deren Tochterunternehmen; oder  

(b) CRR-Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind, und die Zentralor-

ganisation selbst, wenn mindestens eines dieser Kreditinstitute oder die Zentralorganisation 

eine Abwicklungseinheit ist, und ihre jeweiligen Tochterunternehmen (Artikel 3 Absatz 1 Num-

mer 24b SRM-VO, § 2 Absatz 3 Nummer 3b SAG). 
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3.2.5. Ein relevantes Drittstaatentochterunternehmen ist ein Institut oder ein gruppenangehöriges 

Unternehmen, 

(a) das keine Abwicklungseinheit im Sinne von Ziffer 3.2.2. und keine Nicht-Abwicklungseinheit im 

Sinne von Ziffer 3.2.3. (a) ist, 

(b) das ein Tochterunternehmen (im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 16 CRR) eines Mutter-

unternehmens mit Sitz in einem Drittstaat ist und  

(c) für das ein gemäß Artikel 9 SRM-VO bzw. §§ 40, 46 SAG erstellter Abwicklungsplan die Anwen-

dung des WDCCI-Instruments vorsieht, wobei dieses auch auf berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten nach Artikel 21 Absatz 7a SRM-VO bzw. § 65 Absatz 4 SAG angewendet werden 

kann. 

3.2.6. Abwicklungseinheiten und Nicht-Abwicklungseinheiten im Sinne dieser Ziffer 3.2. werden in die-

sem Rundschreiben als „relevante Einheiten“ bezeichnet. 
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4. Allgemeine Anforderungen 

4.1. Entscheidungsrelevante Informationen 

4.1.1.  Damit ein Institut bzw. eine Gruppe in Bezug auf das WDCCI-Instrument und das Bail-in-Instru-

ment als abwicklungsfähig angesehen werden kann, muss die relevante Einheit in der Lage sein, der Ab-

wicklungsbehörde auf deren Aufforderung innerhalb von 24 Stunden nach Geschäftsschluss der rele-

vanten Einheit nachstehende Informationen zum Anfragestichtag bereitzustellen: 

(a)  spezifische Informationen zu CET1-Instrumenten und Verbindlichkeiten  

 im Sinne von Ziffer 4.1.7. durch die Abwicklungseinheit und 

 im Sinne von Ziffer 4.1.8 durch die Nicht-Abwicklungseinheit 

sowie  

(b)  weitere spezifische umsetzungsrelevante Informationen im Sinne von Ziffer 4.1.9.  

4.1.2.  Die relevanten Einheiten haben bei der Bereitstellung der entscheidungsrelevanten Informatio-

nen die bestehenden EBA-Dokumente, insbesondere die Leitlinie betreffend die Wechselbeziehungen 

zwischen der Abfolge von Herabschreibung und/oder Umwandlung nach der BRRD und der CRR/CRD 

(EBA/GL/2017/02) zu beachten. 

4.1.3.  Verbindlichkeiten für die Zwecke dieses Rundschreibens sind 

 Verbindlichkeiten, die aus relevanten Kapitalinstrumenten erwachsen, unabhängig von ihrem 

Insolvenzrang,  

 bail-in-fähige Verbindlichkeiten im Sinne von 4.1.5. und 

 weitere Verbindlichkeiten im Sinne von 4.1.6. 

4.1.4.  Die relevanten Kapitalinstrumente im Sinne von 4.1.3. sind sämtliche zum Anfragestichtag 

bestehenden und von der relevanten Einheit ausgegebenen Instrumente, die bei der relevanten Einheit 

für die Zwecke der Erfüllung der Eigenmittelanforderungen als 

 AT1-Instrumente oder 

 T2-Instrumente  

anerkannt sind. 

4.1.5.  Die bail-in-fähigen Verbindlichkeiten im Sinne von 4.1.3. sind insbesondere die nachfolgend 

aufgeführten zum Anfragestichtag bestehenden Verbindlichkeiten, sofern sie nicht gesetzlich gemäß Ar-

tikel 27 Absatz 3 SRM-VO bzw. § 91 Absatz 2 SAG vom Anwendungsbereich des Bail-in-Instruments aus-

genommen sind: 

 vertraglich nachrangige Forderungen gemäß § 39 Absatz 2 InsO, die keine Eigenmittel gemäß 

Teil 2 CRR sind,  

 gesetzlich nachrangige Forderungen gemäß § 39 Absatz 1 InsO, 
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 vertraglich nachrangige Forderungen gemäß § 39 Absatz 2 InsO, die keine Eigenmittel gemäß 

Teil 2 CRR sind und welche durch explizite vertragliche Vereinbarung vorrangig gegenüber den 

gesetzlich nachrangigen Forderungen gemäß § 39 Absatz 1 InsO sind,  

 Schuldtitel gemäß § 38 InsO i.V.m. § 46f Absatz 6 Satz 1 und Absatz 9 KWG („Non-preferred se-

nior debt“), 

 Forderungen gemäß § 38 InsO i.V.m. § 46f Absatz 5 KWG, inklusive Verbindlichkeiten gemäß 

§ 46f Absatz 6 Satz 3 und § 46f Absatz 7 KWG („Normale Insolvenzforderungen“) sowie 

 Einlagen gemäß § 46f Absatz 4 Nummer 2 KWG („Präferierte und nicht-gedeckte Einlagen“). 

4.1.6. Die weiteren Verbindlichkeiten im Sinne von 4.1.3. sind  

 besicherte Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b SRM-VO bzw. § 91 

Absatz 2 Nummer 2 SAG,2 insbesondere Verbindlichkeiten, die durch ein Pfandrecht, Zurückbe-

haltungsrecht oder eine sonstige Sicherheit besichert sind, welche die jeweiligen Gläubiger zur 

abgesonderten Befriedigung gemäß §§ 49 bis 51 InsO berechtigt sowie 

 alle gesetzlich vom Bail-in ausgenommenen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, die Teil 

derselben Abwicklungsgruppe, aber keine eigene Abwicklungseinheit sind. 

4.1.7.  Die Abwicklungseinheit muss in der Lage sein, für alle CET1-Instrumente, relevanten Kapitalin-

strumente im Sinne von 4.1.4., bail-in-fähigen Verbindlichkeiten im Sinne von 4.1.5. und weiteren Ver-

bindlichkeiten im Sinne von 4.1.6. die in Ziffer 5.1. beschriebenen spezifischen Informationen zum An-

fragestichtag bereitzustellen. 

4.1.8.  Die Nicht-Abwicklungseinheit muss in der Lage sein, für alle CET1-Instrumente, relevanten 

Kapitalinstrumente im Sinne von 4.1.4. und bail-in-fähigen Verbindlichkeiten im Sinne von 4.1.5. bis ein-

schließlich der Insolvenzklasse der „Non-preferred senior debt“ (Schuldtitel i. S. d. § 38 InsO i.V.m. § 46f 

Absatz 6 Satz 1 und Absatz 9 KWG) die in Ziffer 5.2. beschriebenen spezifischen Informationen zum 

Anfragestichtag bereitzustellen. 

4.1.9.  Die relevante Einheit muss in der Lage sein, weitere spezifische umsetzungsrelevante Infor-

mationen bereitzustellen. Dies sind insbesondere: 

 wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gesamtergeb-

nisrechnung gemäß den jeweils anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften unter Berück-

sichtigung der von der Abwicklungsbehörde bereitgestellten Ergebnisse der Bewertung für Ab-

wicklungszwecke (zum Anfragestichtag) unter Beachtung von Ziffer 5.3., 

 die Eigenmittel gemäß Teil 2 CRR, der Gesamtrisikobetrag gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR und 

die Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß Artikel 429 Absatz 4 CRR unter Berücksichtigung 

der von der Abwicklungsbehörde bereitgestellten Ergebnisse der Bewertung für Abwicklungs-

zwecke (zum Anfragestichtag) unter Beachtung von Ziffer 5.3. und 

 Beschreibungen der wesentlichen Methoden, Annahmen und Einschätzungen der relevanten 

Einheit zur Erstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gesamtergebnisrech-

nung und der Berechnung der Eigenmittel, des Gesamtrisikobetrages gemäß Artikel 92 Absatz 3 

CRR und der Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß Artikel 429 Absatz 4 CRR unter Beachtung 

von Ziffer 5.3. 

                                                        
2  Zwar sind voll- und/oder überbesicherte Verbindlichkeiten gemäß Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b SRM-VO bzw. § 91 Absatz 2 

Nummer 2 SAG vom Bail-in ausgenommen, dennoch werden Informationen zu diesen Verbindlichkeiten benötigt, da sie im Ab-

wicklungsfall ggf. einen unbesicherten Anteil aufweisen können, der für die Zwecke eines Bail-in herangezogen werden kann. 
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4.1.10.  Der Anfragestichtag ist der Datenstichtag für die durch die relevante Einheit bereitzustellenden 

entscheidungsrelevanten Informationen. Der Anfragestichtag ist der Geschäftsschluss der relevanten Ein-

heit eines durch die Abwicklungsbehörde festgelegten und der relevanten Einheit in der jeweiligen An-

frage mitgeteilten Geschäftstages. Der Geschäftsschluss ist durch die relevante Einheit selbst festzulegen. 

Sofern der Anfragestichtag zeitlich nach der Aufforderung der Abwicklungsbehörde zur Bereitstellung 

der Daten liegt, beginnt die Frist für die Datenbereitstellung mit Geschäftsschluss des Anfragestichtags. 

4.1.11.  Soweit es sich bei den entscheidungsrelevanten Informationen um Betragsangaben in einer 

Fremdwährung handelt, sind diese zusätzlich in Euro gemäß dem Euro-Referenzkurs umzurechnen. Der 

Euro-Referenzkurs ist der letzte am Anfragestichtag verfügbare Referenzkurs der Europäischen Zentral-

bank. Bei Fremdwährungen, für die kein Euro-Referenzkurs vorhanden ist, ist ein anderer marktüblicher 

Referenzkurs heranzuziehen. Bei der Verwendung anderer marktüblicher Referenzkurse ist, sofern mög-

lich, eine einheitliche Quelle zu verwenden und bei der Datenbereitstellung anzugeben. 

4.1.12.  Sofern bei der Aufstellung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gesamtergebnisrech-

nung, der Eigenmittel gemäß Teil 2 CRR, des Gesamtrisikobetrages gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR und 

der Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß Artikel 429 Absatz 4 CRR gesetzliche oder sonstige regula-

torische Vorgaben aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit nicht eingehalten werden können, kön-

nen für die jeweilige Position Schätzwerte zugrunde gelegt werden, sofern diese unter Beachtung der 

zur Verfügung stehenden Informationen und unter Berücksichtigung der Unsicherheit nachvollziehbar, 

sachgerecht und mit angemessener Sorgfalt ermittelt werden. Die relevante Einheit hat die jeweiligen 

Abweichungen in der Beschreibung der wesentlichen Methoden, Annahmen und Einschätzungen darzu-

legen, mit der Abwicklungsbehörde abzustimmen und zu dokumentieren. 

4.2. Interne Auswirkungsanalyse 

4.2.1. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen werden kann, muss die rele-

vante Einheit in der Lage sein, auf gesonderte Aufforderung durch die Abwicklungsbehörde innerhalb 

von zwölf Stunden eine interne Auswirkungsanalyse durchzuführen und deren Ergebnisse der Ab-

wicklungsbehörde zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören insbesondere:  

 die Berechnung der wesentlichen Aktiv- und Passivpositionen gemäß den jeweils anzuwen-

denden Rechnungslegungsvorschriften sowie die Adjustierung der zuvor auf den Anfragestich-

tag fortgeschriebenen Bilanz unter Beachtung von Ziffer 5.3.,  

 die Berechnung der Veränderungen im bilanziellen Eigenkapital gemäß den jeweils anzuwen-

denden Rechnungslegungsvorschriften sowie die Adjustierung der zuvor auf den Anfragestich-

tag fortgeschriebenen Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gesamtergebnisrechnung unter Be-

achtung von Ziffer 5.3. und 

 die Bestimmung der Auswirkungen auf die Elemente des zuvor auf den Anfragestichtag fortge-

schriebenen Gesamtrisikobetrages gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR, der Gesamtrisikopositions-

messgröße gemäß Artikel 429 Absatz 4 CRR und die Eigenmittel gemäß Teil 2 CRR unter Beach-

tung von Ziffer 5.3. 

unter Berücksichtigung der von der Abwicklungsbehörde bereitgestellten Ergebnisse der Bewertung für 

Abwicklungszwecke, der beabsichtigten Herabschreibung und/oder Umwandlung von Verbindlichkeiten 

und des internen Verlusttragungsmechanismus. Ziffer 4.1.12. gilt entsprechend.  

4.2.2. Im Rahmen der Abwicklungsplanung ist mit der Abwicklungsbehörde abzustimmen, ob und zu 

welchen weiteren Berechnungen (z.B. weitere regulatorische und/oder ökonomische Kennzahlen), die 



BaFin – Rundschreiben 02/2024(A) – MaBail-in  Seite 17 von 63 

relevante Einheit im Rahmen der internen Auswirkungsanalyse in der Lage sein muss und wie die Ergeb-

nisse durch die relevante Einheit bereitzustellen sind, damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungs-

fähig angesehen werden kann. 

4.3. Umsetzung der Herabschreibung und Umwandlung  

4.3.1. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen werden kann, muss die rele-

vante Einheit in der Lage sein, nach Erlass der Abwicklungsanordnung gemäß § 137 SAG die Herabschrei-

bung und/oder die Umwandlung der betroffenen Verbindlichkeiten umzusetzen. Hierzu gehören insbe-

sondere: 

 die Unterstützung der externen Implementierung innerhalb von zwölf Stunden, d.h. die Vor-

bereitung der externen Ausführung der Herabschreibung und/oder Umwandlung sowie die Aus-

gabe neuer Unternehmensanteile durch Finanzmarktinfrastrukturen3 und 

 die interne Implementierung, d.h. die technische und bilanzielle Verbuchung der Herabschrei-

bung und Umwandlung auf Basis einer Abwicklungsanordnung sowie unter Berücksichtigung 

der Berechnungen unter 4.2. in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Ge-

samtergebnisrechnung innerhalb von 24 Stunden nach Vorliegen aller dafür wesentlichen In-

formationen. 

4.3.2. Im Rahmen der Abwicklungsplanung ist mit der Abwicklungsbehörde abzustimmen, ob und zu 

welchen weiteren Maßnahmen (z. B. Durchführung Rechtsformwechsel, Rehedging nach Bail-in) zur Um-

setzung der Herabschreibung und/oder Umwandlung die relevante Einheit in der Lage sein muss, damit 

das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen werden kann.  

4.4. Spezielle technische-organisatorische Aspekte 

4.4.1. Die relevante Einheit hat sicherzustellen, dass zur Erreichung der Abwicklungsfähigkeit erforder-

liche Prozesse, zugehörige Systeme sowie technische und personelle Ressourcen jederzeit einsatzbereit 

sind. Die relevante Einheit hat dabei sicherzustellen, dass, unter Berücksichtigung der Vorgaben gemäß 

Ziffer 4.1.12. dieses Rundschreibens, alle der Abwicklungsbehörde bereitgestellten Informationen voll-

ständig, sachlich und inhaltlich richtig sowie konsistent sind und zeitlich und rechtlich korrekt zuge-

ordnet wurden. 

4.4.2. Die relevante Einheit hat sicherzustellen, dass die Erfüllung der Anforderungen dieses Rund-

schreibens regelmäßig durch geeignete instituts- bzw. gruppeninterne Prozesse überprüft wird. 

Grundvoraussetzung ist die vollständige Dokumentation aller für die Erfüllung der Anforderungen dieses 

Rundschreibens notwendigen Prozesse, zugehörigen Systeme sowie technischen und personellen Res-

sourcen. Weiterhin hat die relevante Einheit regelmäßig in Abstimmung mit der Abwicklungsbehörde so-

wie ggf. anlassbezogen die Erfüllung der Anforderungen zu überprüfen. 

4.4.3. Das Datenbereitstellungsformat, der Kommunikationskanal sowie entsprechende Kontakt-

personen sind mit der Abwicklungsbehörde im Rahmen der Abwicklungsplanung abzustimmen und 

festzuhalten. 

4.4.4. Die relevante Einheit hat sicherzustellen, dass bei der Übermittlung der Informationen eine Ver-

schlüsselung bestimmter Informationen erfolgt, sofern relevant.4 

                                                        
3  Vgl. zur Konkretisierung das MeExecution. 
4  Entsprechende Datenschutzregelungen, insbesondere die Vorgaben der DSGVO, sind zu beachten. 
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4.5. Vorbereitungen durch das Institut bzw. die Gruppe 

4.5.1. Technisch-organisatorische Ausstattung. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungs-

fähig angesehen werden kann, ist sicherzustellen, dass Prozesse, Systeme sowie technische und perso-

nelle Ressourcen zur Umsetzung des Abwicklungsinstruments (WDCCI/Bail-in) im Krisenfall zur Verfü-

gung stehen, die insbesondere die Einhaltung der Anforderungen gemäß den Ziffern 4.1. bis 4.4. sicher-

stellen. Diesbezüglich hat die relevante Einheit die „Abwicklungsbezogene Governance“ (Prinzip 1.2 der 

MaAbwicklungsfähigkeit) um Abwicklungsinstrument-spezifische Aspekte in Planung und Krise zu erwei-

tern. Das Zeitfenster für die Umsetzung wird von der Abwicklungsbehörde in Abhängigkeit der spezifi-

schen Krisensituation sowie der Größe und Komplexität des Instituts bzw. der Gruppe in Abwicklung ge-

wählt. Um eine effiziente Abwicklungsplanung zu ermöglichen, legt die Abwicklungsbehörde als zeitliche 

Grundlage für die Vorbereitungen im Rahmen der Abwicklungsplanung einen Gesamtzeitraum von vier 

Tagen fest.  

4.5.2. Externe Verflechtungsanalyse. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig ange-

sehen werden kann, ist im Rahmen der Abwicklungsplanung eine Verflechtungsanalyse im Hinblick auf 

die umzusetzende Abwicklungsstrategie durchzuführen und diese fortlaufend zu aktualisieren. Es sind 

insbesondere nachstehende Herausforderungen zu analysieren und entsprechende Lösungskonzepte für 

die Zeit vor, während und nach der Abwicklung zu entwickeln und zu etablieren. Insbesondere sind Ver-

flechtungen (i) zu Konzerngesellschaften außerhalb der Abwicklungsgruppe (z.B. Zweckgesellschaften), 

(ii) anderen Unternehmen innerhalb des gleichen Verbunds und/oder (iii) sonstigen abwicklungsrelevan-

ten Dritten (Gegenparteien, Dienstleistern) zu betrachten:   

 Operative und personelle Verflechtungen (z.B. Dienstleistungsverträge für IT, Rechnungswesen, 

Compliance, gemeinsame Nutzung von Gebäuden, Drittstaatendienstleistungsverträge (Change 

of Control, acceleration clauses etc.), Dienstleistungsverträge über Zwischengesellschaften, per-

sonelle Verflechtungen, Auslagerungen),  

 Finanzielle Verflechtungen (z.B. gewährte und erhaltene Garantien, Verbindlichkeiten, Besiche-

rungen, Kredite, wesentliche Finanzmarktinfrastrukturen, wesentliche Gegenparteien, gemeinsa-

mes Liquiditätsmanagement),  

 Ökonomische Verflechtungen (z.B. gemeinsame Vertriebskanäle, -plattformen und -partner),  

 Verbund/Sektor-relevante Verflechtungen (z.B. Institutssicherungssystem, Einleger- und Anle-

gerentschädigungseinrichtungen, gemeinsame IT-Anwendungen/Plattformen, Beteiligungen an 

Verbundunternehmen, markenrechtliche Aspekte), 

 Gesellschafts-, handels- und steuerrechtliche Verflechtungen (z.B. Gewinnabführungs- und/oder 

Beherrschungsverträge, Patronatserklärungen, steuerliche Organschaften, handelsrechtlicher 

und aufsichtsrechtlicher Konsolidierungskreis, Konzernbilanzierung).  

4.5.3. Finanzielle Kontinuität. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen 

werden kann, hat es bzw. sie dafür Sorge zu tragen, dass die finanzielle Kontinuität im Abwicklungsfall 

während und nach der Umsetzung des Abwicklungsinstruments (WDCCI/Bail-in) stets gewahrt bleibt. 

Hierzu hat die relevante Einheit die Prinzipien 3.1 bis 3.3 der MaAbwicklungsfähigkeit um Abwicklungs-

instrument-spezifische Aspekte in Planung und Krisenfall zu erweitern. Insbesondere sind die für die obi-

gen Verflechtungen entwickelten Lösungskonzepte in das Gesamtkonzept zur Sicherstellung der fi-

nanziellen Kontinuität zu integrieren sowie dessen Umsetzung im Abwicklungsfall systemseitig vorzu-

bereiten. Das Konzept ist derart auszugestalten, dass es im spezifischen Krisenfall zeitnah konkretisiert 

werden kann. Des weiteren sind insbesondere die Liquiditätsauswirkungen gegebenenfalls notwendiger 

Anpassungen von Hedgingpositionen aufgrund des durch den Bail-in reduzierten Verbindlichkeitenstan-

des zu analysieren.  
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Darüber hinaus ist ein Rating-Konzept zu erstellen, insbesondere zur Abschätzung der Ratingerforder-

nisse nach Abwicklung, Vorbereitung der erforderlichen Ratingprozesse (insb. Identifikation der benötig-

ten Informationen und Antragsprozesse), Ratingeinschätzung vor dem Hintergrund der geplanten Kapi-

talisierung sowie Erstellung eines Konzepts zur Aktualisierung und Umsetzung in Abwicklung. 

4.5.4. Operative Kontinuität. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen 

werden kann, hat es bzw. sie dafür Sorge zu tragen, dass die operative Kontinuität im Abwicklungsfall 

während und nach der Umsetzung des Abwicklungsinstruments (WDCCI/Bail-in) stets gewahrt bleibt. 

Hierzu hat die relevante Einheit die Prinzipien 4.1 bis 4.6 der MaAbwicklungsfähigkeit um Abwicklungs-

instrument-spezifische Aspekte in Planung und Krisenfall zu erweitern. Insbesondere sind die für die obi-

gen Verflechtungen entwickelten Lösungskonzepte in ein Gesamtkonzept zur Sicherstellung der ope-

rativen Kontinuität zu integrieren sowie dessen Umsetzung im Abwicklungsfall systemseitig vorzuberei-

ten. Das Konzept ist derart auszugestalten, dass es im spezifischen Krisenfall zeitnah konkretisiert werden 

kann. Das Institut bzw. die Gruppe hat darüber hinaus dafür Sorge zu tragen, dass nach der Abwicklung 

unter Beachtung der oben identifizierten Verflechtungen u.a.  

 eine Stabilisierung der Geschäftsbeziehung mit wesentlichen Akteuren aus der Verflechtungs-

analyse (z.B. wichtigste Gläubiger, Gegenparteien, Finanzmarktinfrastrukturen) erfolgt und 

 kritische Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung stehen. 

4.5.5. Verbindlichkeitenanalyse für ungewisse Drittansprüche. Damit das Institut bzw. die Gruppe 

als abwicklungsfähig angesehen werden kann, ist sicherzustellen, dass jeder ungewisse Anspruch eines 

Dritten zu einer Geldzahlung (oder der in eine Geldzahlung umrechenbar ist) in der Zukunft (am oder 

nach dem Abwicklungsstichtag), der – grundsätzlich entsprechend den Regelungen des jeweils national 

anwendbaren Insolvenzrechts – vor dem Abwicklungsstichtag entstanden ist,5 im Hinblick auf seine Bail-

in-Fähigkeit analysiert wird, es sei denn, dass er gesetzlich vom Bail-in ausgenommen ist. Insbesondere 

sind alle Kategorien von Ansprüchen Dritter (die dem Grunde und/oder der Höhe nach zum Anfrage-

stichtag noch nicht feststehen (z.B. potentielle Verbindlichkeiten aus Rechtsstreitigkeiten, Kreditzusagen, 

Garantien, Bürgschaften)) vor dem Hintergrund ihrer Ausgestaltung auf ihr ökonomisches Vertlusttra-

gungspotential und die operative Umsetzbarkeit des Bail-in sowohl bei Herabschreibung als auch Um-

wandlung zu analysieren. Hierbei ist zu unterscheiden in  

 ungewisse Drittansprüche, die vor einem Bail-in glattzustellen sind (z.B. Derivate und Wertpa-

pierfinanzierungsgeschäfte), 

 ungewisse Drittansprüche, deren Auszahlung primär zu einem Aktivtausch führt (z.B. Kredit-

zusagen und Garantien), 

 sonstige ungewisse Drittansprüche (z.B. potentielle Verbindlichkeiten aus Rechtsstreitigkeiten). 

4.5.6. Daten- und Informationsbereitstellung. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfä-

hig angesehen werden kann, ist sicherzustellen, dass ein angemessenes Management-Informationssys-

tem und eine angemessene technische-organisatorische Infrastruktur besteht, um die Abwicklungsstra-

tegie erfolgreich im Krisenfall umzusetzen, insbesondere um die Anforderungen gemäß den Ziffern 4.1 

bis 4.3 und die Anforderungen an die finanzielle und operative Kontinuität zu gewährleisten. Hierzu hat 

die relevante Einheit die Prinzipien 5.1 bis 5.3 der MaAbwicklungsfähigkeit um Abwicklungsinstrument-

spezifische Aspekte in Planung und Krisenfall zu erweitern. Das heißt insbesondere, die relevante Einheit 

muss vor, während und nach der Abwicklung der Abwicklungsbehörde jederzeit aktuelle Informationen 

bereitstellen können, damit die Abwicklungsbehörde fundierte Entscheidungen treffen kann. Zudem hat 

die Abwicklungseinheit bereits während der Abwicklungsplanung einen Restrukturierungsplan gemäß 

Prinzip 7.3 der MaAbwicklungsfähigkeit zu erstellen. 

                                                        
5  Unerheblich ist, ob es sich um eine zivilrechtliche, öffentlich-rechtliche, strafrechtliche, inländische, ausländische, vertragliche, 

bedingte, betagte, fällige, bekannte oder unbekannte Verbindlichkeit handelt. 
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4.5.7. Krisenkommunikation. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen 

werden kann, ist sicherzustellen, dass eine angemessene Kommunikation während und nach der Umset-

zung des WDCCI/Bail-in erfolgt. Hierzu hat die relevante Einheit die Prinzipien 6.1 und 6.2 der MaAb-

wicklungsfähigkeit um Abwicklungsinstrument-spezifische Aspekte in Planung und Krisenfall zu erwei-

tern. Insbesondere ist auf die Offenlegungspflichten („Disclosure Obligations“) gemäß MAR einzugehen.6 

Gleichfalls sind auch weitere Offenlegungspflichten durch den Bail-in in Drittstaaten zu berücksichtigen. 

4.5.8. Bail-in-Handbuch. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen werden 

kann, ist ein Bail-in-Handbuch zu erstellen, in das die allgemeinen und spezifischen Vorbereitungen für 

die Umsetzung des Instruments des WDCCI/Bail-in einfließen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der 

WDCCI/Bail-in nur ein Abwicklungsinstrument einer bevorzugten oder alternativen Abwicklungsstrategie 

sein kann.7 Die Abwicklungseinheit hat zunächst unter Berücksichtigung der insgesamt vorzubereitenden 

Abwicklungsinstrumente festzulegen, welche Aspekte in welchen Handbüchern berücksichtigt werden 

sollen, und eine dementsprechende Übersicht der Handbücher zu erstellen.8 

Nachstehende Übersicht zeigt die vorgeschlagene Gliederung für das Instrument der Gläubigerbeteili-

gung, die in Absprache mit der Abwicklungsbehörde modifiziert und erweitert werden kann. 

 
Index Bail-in-Handbuch 

Nr. Beschreibung 

1. Einführung 

 Zweck, Zielsetzung und Struktur des Dokuments  

 Kurze Beschreibung der wesentlichen Elemente der Abwicklungsstrategie  

 Wesentliche Herausforderungen der Operationalisierung der Abwicklungsstrategie 

2. Beschreibung des Instruments  

2.1  

Zweck des Instruments und der Abwicklungsstrategie9 

 Gefährdete Abwicklungsziele, z.B. Sicherstellung der Kontinuität kritischer Funktionen 

 Kurzbeschreibung des Instruments 

2.2  Restrukturierungsplan gemäß 4.5.6. 

3. Verflechtungsanalyse gemäß 4.5.2. 

3.1  

Verflechtungen und Beziehungen zwischen der Abwicklungsgruppe und dem Rest des Konzerns, falls relevant 

 Darstellungen und Analyse der wesentlichen Verflechtungen in den unter 4.5.2 genannten Kategorien und der 

Herausforderungen bei der Umsetzung der Abwicklungsstrategie 

 Ausarbeitung von Lösungskonzepten bzgl. möglicher Herausforderungen der wesentlichen Verflechtungen bei 

der Umsetzung der Abwicklungsstrategie 

3.2  

Verflechtungen und Beziehungen zwischen der Abwicklungsgruppe und dem Verbund, falls relevant 

 Darstellungen und Analyse der wesentlichen Verflechtungen in den unter 4.5.2 genannten Kategorien und der 

Herausforderungen bei der Umsetzung der Abwicklungsstrategie 

 Ausarbeitung von Lösungskonzepten bzgl. möglicher Herausforderungen der wesentlichen Verflechtungen bei 

der Umsetzung der Abwicklungsstrategie 

3.3  

Verflechtungen und Beziehungen zwischen der Abwicklungsgruppe und sonstigen Dritten, falls relevant 

 Darstellungen und Analyse der wesentlichen Verflechtungen in den unter 4.5.2 genannten Kategorien und der 

Herausforderungen bei der Umsetzung der Abwicklungsstrategie 

 Ausarbeitung von Lösungskonzepten bzgl. möglicher Herausforderungen der wesentlichen Verflechtungen bei 

der Umsetzung der Abwicklungsstrategie 

4. Verbindlichkeitenanalyse gemäß 4.5.5. 

4.1  Darstellung der Verbindlichkeitenanalyse 

4.2  Gründe für mögliche Ausschlüsse von Drittansprüchen 

                                                        
6  Siehe hierzu auch „Emittentenleitfaden der BaFin“ in der jeweils gültigen Fassung.  
7  Zudem ist eine Abwicklungsbewertung stets eine Voraussetzung für die Anwendung eines Abwicklungsinstruments. 
8  Zum Beispiel könnte es sich in bestimmten Fallkonstellationen anbieten, Governance, Kommunikation, Finanzielle Kontinuität 

und Operationelle Kontinuität in eigenständige Handbücher zu übernehmen.  
9  Inhalte des Abschnitts sind auf Basis der Vorgaben der Abwicklungsbehörde zu dokumentieren.   
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Nr. Beschreibung 

5. Umsetzung der Abwicklungsstrategie  

5.1  

Datenbereitstellung für Abwicklungseinheiten und Nicht-Abwicklungseinheiten gemäß 4.1.  

 Darstellung eines Gesamtkonzepts unter Berücksichtigung der entwickelten Lösungskonzepte zur 

Berücksichtigung eventueller Verflechtungen und sonstiger relevanter Aspekte  

 Hinweise zu ggf. ausgelagerten Aspekten, z.B. FMI-Notfallpläne, Übertragungs-Handbücher 

5.2  

Interne Auswirkungsanalyse für Abwicklungsgruppe gemäß 4.2. 

 Darstellung eines Gesamtkonzepts unter Berücksichtigung der entwickelten Lösungskonzepte zur 

Berücksichtigung der Verflechtungen und sonstiger relevanter Aspekte 

5.3  

Interner Verlusttransfer von Nicht-Abwicklungseinheiten zur Abwicklungseinheit 

 Darstellung eines Gesamtkonzepts unter Berücksichtigung der entwickelten Lösungskonzepte zur 

Berücksichtigung der Verflechtungen und sonstiger relevanter Aspekte 

 Wirkungsketten und Übertragungsmechanismus 

 Beachtung von Rückwirkungen (aus internem WDCCI und Bewertung) durch bestehende Verflechtungen 

5.4  

Bail-in-Implementierung gemäß 4.3. 

 Interne Bail-in-Implementierung 

 Externe Bail-in-Implementierung  

5.5  

Sicherstellung der finanziellen Kontinuität gemäß 4.5.3. (ggfs. Verweis auf eigenes Handbuch) 

 Darstellung eines Gesamtkonzepts unter Berücksichtigung der entwickelten Lösungskonzepte zur 

Berücksichtigung der Verflechtungen und sonstiger relevanter Aspekte  

 Hinweise zu ggf. ausgelagerten Aspekten, z.B. FMI-Notfallpläne 

5.6  

Sicherstellung der operativen Kontinuität gemäß 4.5.4. (ggfs. Verweis auf eigenes Handbuch) 

 Darstellung eines Gesamtkonzepts unter Berücksichtigung der entwickelten Lösungskonzepte zur 

Berücksichtigung der Verflechtungen und sonstiger relevanter Aspekte   

 Hinweise zu ggf. ausgelagerten Aspekten, z.B. Operationelle Kontinuität 

6. Krisenkommunikation gemäß 4.5.7. 

6.1  
Kommunikationsplan gemäß Prinzip 6.1 der MaAbwicklungsfähigkeit (ggf. Hinweis auf eigenes 

Kommunikationsdokument) 

6.2  
Governance für die Kommunikation gemäß Prinzip 6.2 der MaAbwicklungsfähigkeit (ggf. Hinweis auf eigenes 

Kommunikationsdokument) 

6.3  Umgang mit Disclosure Obligations 

7. Governance sowie Ablaufplan für den Krisenfall 

7.1  Governance zur Umsetzung des Instruments gemäß 4.5.1. (ggf. Hinweis auf eigenes Governance-Handbuch)  

7.2  
Ablaufplan (ggf. zu kombinieren mit Ablaufplänen für andere Abwicklungsinstrumente, z.B. 

Unternehmensveräußerung)   

8. Offene Punkte und Herausforderungen 

8.1  Offene Punkte und Herausforderungen sowie Lösungskonzepte hinsichtlich der Verflechtungsanalyse 

8.2  
Offene Punkte und Herausforderungen sowie Lösungskonzepte hinsichtlich der Umsetzung der 

Abwicklungsstrategie 

8.3  Offene Punkte und Herausforderungen sowie Lösungskonzepte hinsichtlich der Krisenkommunikation  

8.4  Sonstige Offene Punkte/Herausforderungen/Lösungskonzepte 

9. Anhänge 

9.1  Kontaktliste 

9.3  Detaillierter Prozessplan  

9.4  Detaillierter Restrukturierungsplan 
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5. Besondere Anforderungen 

5.1. Spezifische Informationen von Abwicklungseinheiten 

5.1.1. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen werden kann, muss die Ab-

wicklungseinheit in der Lage sein, für die CET1-Instrumente, die relevanten Kapitalinstrumente, die bail-

in-fähigen Verbindlichkeiten und die weiteren Verbindlichkeiten im Sinne von 4.1.6 die in den nachfol-

genden Tabellen dargestellten Mindestinformationen und, sofern relevant, die zusätzlichen Informa-

tionen auf Anforderung der Abwicklungsbehörde im genannten Zeitraum bereitzustellen. Sofern ein Da-

tenfeld nicht anwendbar ist, ist dieser mit dem Eintrag „n.a.“ zu befüllen. 

5.1.2. Die BaFin behält sich im Rahmen der Abwicklungsplanung vor, die Erfüllung der Anforderungen 

des Rundschreibens auf bestimmte Insolvenzklassen der Abwicklungseinheit zu reduzieren, sofern dafür 

die ökonomischen Voraussetzungen bestehen. So kann es im Einzelfall beispielsweise ausreichend sein, 

die spezifischen Informationsanforderungen des Rundschreibens im Sinne von Ziffer 4.1.7. nur für CET1-

Instrumente, relevante Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten bis einschließlich der Insolvenzklasse 

der „Non-preferred senior debt“ (Schuldtitel i. S. d. § 38 InsO i.V.m. § 46f Absatz 6 Satz 1 und Absatz 9 

KWG) zu erfüllen, sofern sichergestellt ist, dass genügend CET1-Instrumente, relevante Kapitalinstru-

mente und Verbindlichkeiten bis einschließlich der „Senior-non-preferred“-Verbindlichkeiten im Abwick-

lungsfall zur Verfügung stehen, um das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig ansehen zu kön-

nen. 

5.1.3. Die in den Tabellen aufgeführten Datenanforderungen stellen keine abschließende Auflistung dar, 

sondern beschreiben die mindestens bereitzustellenden Informationen, die ggf. in Absprache mit der 

Abwicklungsbehörde zu erweitern sind. Dabei sind Informationen zu den in der Tabelle aufgeführten Da-

tenfeldern auf Ebene der einzelnen CET1-Instrumente und einzelnen Verbindlichkeiten im Sinne von 

4.1.3 bereitzustellen. Zusätzliche Ausfüllhinweise befinden sich in Anhang II.  

5.1.4. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen werden kann, muss die Ab-

wicklungseinheit in der Lage sein, innerhalb des genannten Zeitraums insgesamt drei Tabellen zu befül-

len, wobei die Tabellen folgende Verbindlichkeiten umfassen sollen: 

 Tabelle 1: Alle CET1-Instrumente, relevanten Kapitalinstrumente und bail-in-fähige Verbindlich-

keiten sowie weitere Verbindlichkeiten nach 4.1.6. mit Ausnahme von Verbindlichkeiten aus De-

rivaten (Tabelle 2) und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Tabelle 3). 

 Tabelle 2: Verbindlichkeiten aus Derivaten i.S.d. Artikels 2 Absatz 1 Nummer 29 MiFIR. 

 Tabelle 3: Verbindlichkeiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften i.S.d. Artikels 3 Nummer 11 

SFTR. 

5.1.5. Die Abwicklungseinheit muss weiterhin in der Lage sein, sofern für die Datenfelder institutsspezi-

fische Identifikationsnummern und/oder institutsspezifische Bezeichnungen vergeben werden, ein 

entsprechendes Glossar bereitzustellen, welches die verwendeten Ausprägungen ausreichend detailliert 

erläutert. 

5.1.6. Von der oben genannten strukturierten Datenbereitstellung ausgenommen sind zunächst bail-

in-fähige Verbindlichkeiten, die dem Grunde und/oder der Höhe nach zum Anfragestichtag noch nicht 

feststehen (Ausnahme gilt nicht für explizit abgefragte Verbindlichkeiten in Tabelle 2 und Tabelle 3 sowie 

strukturierte Schuldtitel). Informationen zu diesen Verbindlichkeiten sind in Absprache mit der Abwick-

lungsbehörde nach Durchführung der Analyse gemäß Ziffer 4.5.5. bereitzustellen.  
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Tabelle 1: In dieser Tabelle sind alle CET1-Instrumente, relevanten Kapitalinstrumente, bail-in-fähige 

Verbindlichkeiten sowie die weiteren Verbindlichkeiten nach 4.1.6. mit Ausnahme von Verbindlichkeiten 

aus Derivaten i.S.d. Artikels 2 Absatz 1 Nummer 29 MiFIR und Wertpapierfinanzierungsgeschäften i.S.d. 

Artikels 3 Nummer 11 SFTR aufzunehmen. Die Erfassung erfolgt stets auf Ebene der Abwicklungseinheit. 

Zusätzliche Ausfüllhinweise befinden sich in Anhang II.  

Datenfeld ID  Beschreibung des Datenfelds 
Ausprägung des Daten-

felds 

Mindestinformationen 

1.1  Rechtliche Einheit  [LEI-Code/Firma] 

1.2  
Eindeutige (interne) Identifikationsnummer des Instruments bzw.  

der Verbindlichkeit 
[ISIN/spezifische ID] 

1.3  Instrument bzw. Verbindlichkeit innerhalb der Abwicklungsgruppe [ja/nein] 

1.4  Eindeutiges Identifizierungsmerkmal für den Vertragspartner [ISIN/spezifische ID] 

1.5  Art des eindeutigen Identifizierungsmerkmals für den Vertragspartner [Kurzbeschreibung] 

1.6  Ursprünglicher Ausgabebetrag in EUR [Betrag in EUR] 

1.7  Ursprünglicher Ausgabebetrag in Fremdwährung, sofern relevant [Betrag in FX] 

1.8  Währung, in der das Instrument bzw. die Verbindlichkeit emittiert wurde [ISO 4217 Währungscode] 

1.9  Ausstehender Nennwert in EUR [Betrag in EUR] 

1.10  Im Eigenbestand gehaltener Anteil [Betrag in EUR] 

1.11  Aufgelaufene Zinsen [Betrag in EUR] 

1.12  Bestehende Gebühren [Betrag in EUR] 

1.13  Ausstehender Restbetrag [Betrag in EUR] 

1.14  Grund für teilweise Nicht-Berücksichtigung  

[Attribute gem. Artikel 27 

Absatz 3 SRM-VO bzw. 

§ 91 Absatz 2 SAG] 

1.15  Maßgeblicher Betrag  [Betrag in EUR] 

1.16  Rang in der Haftungskaskade des Bail-in  
[Rang als Ziffer und ggf. 

Buchstabe] 

1.17  Kategorie gem. BaFin-Meldebogen LDR  
[entspr. BaFin-LDR-An-

hang] 

1.18  Emissionsdatum (Datum der ursprünglichen Emission) [JJJJ-MM-TT] 

1.19  Früheste Ablösungsmöglichkeit (durch Gläubiger) [JJJJ-MM-TT] 

1.20  Vertraglicher Fälligkeitszeitpunkt [JJJJ-MM-TT] 

1.21  Buchwert gemäß HGB10  [Betrag in EUR] 

1.22  Buchwert gemäß IFRS11  [Betrag in EUR] 

1.23  Bilanzposition auf Einzelebene  [Attribute] 

1.24  Bilanzposition auf Gruppenebene gemäß IFRS  [Attribute] 

1.25  Art des Instruments bzw. der Verbindlichkeit  [Attribute] 

1.26  
Rechtsordnung, welcher der Vertrag des Instruments bzw. der 

Verbindlichkeit unterliegt  

[ISO 3166-1 alpha 2 Län-

dercode oder (falls rele-

vant) ISO 3166-2 Code] 

1.27  Datum des nächsten Zinszahlungszeitpunkts  [JJJJ-MM-TT] 

                                                        
10  Für dieses Datenfeld ist die Lieferung von Schätzwerten unter Beachtung von Ziffer 4.1.12. zulässig. 
11  Für dieses Datenfeld ist die Lieferung von Schätzwerten unter Beachtung von Ziffer 4.1.12. zulässig 
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Datenfeld ID  Beschreibung des Datenfelds 
Ausprägung des Daten-

felds 

1.28  Datum des nächsten (Teil-)Tilgungszahlungszeitpunkts  [JJJJ-MM-TT] 

Zusätzliche Informationen 

… sofern Verbindlichkeit vertraglich oder gesetzlich nachrangig im Sinne von § 39 InsO ist: 

2.1  
Einordnung des Ranges der Verbindlichkeit innerhalb der nachrangigen 

Verbindlichkeiten gemäß § 39 InsO  
[Rang als Buchstabe] 

… sofern gestückelt: 

2.2  Ausstehender Nennwert je Stück in EUR  [Betrag in EUR] 

2.3  Ausstehender Nennwert je Stück in Originalwährung 
[Betrag in Originalwäh-

rung] 

2.4  Anzahl der ausstehenden Stücke ohne im Eigenbestand gehaltene Stücke [Angabe als Zahl] 

2.5  Anzahl ausstehender Stücke im Eigenbestand [Angabe als Zahl] 

2.6  Aufgelaufene Zinsen je Stück [Betrag in EUR] 

2.7  Gebühren je Stück [Betrag in EUR] 

2.8  Nominalbetrag der Globalurkunde in EUR [Betrag in EUR] 

2.9  Nominalbetrag der Globalurkunde in Originalwährung 
[Betrag in Originalwäh-

rung] 

2.10  Wertpapier mit Poolfaktortilgung [ja/nein] 

2.11  Aktueller Poolfaktor [Wert] 

… sofern Eigenmittelbestandteil: 

2.12  Art des Eigenmittels auf Einzelebene  [Attribute] 

2.13  Anrechenbarer Betrag für Eigenmittel auf Einzelebene [Betrag in EUR] 

2.14  

Sofern das Instrument bzw. die Verbindlichkeit auf Einzelebene mehr als 

einer Eigenmittelkomponente zugerechnet wird, Angabe der zweiten 

Eigenmittelkomponente über Ziffer 2.12 hinaus  

[AT1/T2] 

2.15  Anrechenbarer Betrag für Eigenmittelkomponente gemäß Ziffer 2.14 [Betrag in EUR] 

2.16  
Art des Eigenmittels auf  

Gruppenebene  
[Attribute] 

2.17  Anrechenbarer Betrag für Eigenmittel auf Gruppenebene [Betrag in EUR] 

2.18  

Sofern das Instrument bzw. die Verbindlichkeit auf Gruppenebene mehr als 

einer Eigenmittelkomponente zugerechnet wird, Angabe der zweiten 

Eigenmittelkomponente über Ziffer 2.16 hinaus 

[AT1/T2] 

2.19  Anrechenbarer Betrag für Eigenmittelkomponente gemäß Ziffer 2.18 [Betrag in EUR] 

2.20  Agio des Instruments bzw. der Verbindlichkeit [Betrag in EUR] 

… sofern über Register oder Zentralverwahrer verwaltet und/oder zum Handel zugelassen: 

2.21  Zentralverwahrer [LEI-Code/Firma] 

2.22  (Beauftragte) Zahlstelle für das Instrument bzw. Verbindlichkeit [LEI-Code/Firma] 

2.23  
Handelsplatz (inklusive Freiverkehr, soweit bekannt), an dem das Instrument 

bzw. die Verbindlichkeit zum Handel zugelassen ist  
[LEI-Code/Firma]12 

2.24  Treuhänder (Trustee) [LEI-Code/Firma] 

2.25  Register für Angaben zu den Gläubigern/Inhabern [LEI-Code/Firma] 

2.26  (Nationale) Wertpapier-Kennnummern-Vergabestelle [LEI-Code/Firma] 

                                                        
12  Wenn das Wertpapier nicht an einer Börse gelistet ist, ist das Attribut „Not listed“ einzutragen. 
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Datenfeld ID  Beschreibung des Datenfelds 
Ausprägung des Daten-

felds 

 

… sofern der Zentralverwahrer ein internationaler Zentralverwahrer ist: 

2.27  Common Depository  [LEI-Code/Firma] 

2.28  Common Service Provider [LEI-Code/Firma] 

2.29  Art der Globalurkunde [NGN/CGN] 

… sofern der Vertragspartner bekannt ist13: 

2.30  Vertragspartner  [LEI-Code/Firma] 

2.31  Interne Identifikationsnummer des Vertragspartners [spezifische ID] 

2.32  Sektoren- bzw. Branchenzuordnung des Vertragspartners  
[Sektor und Kundensyste-

matik Schlüssel] 

2.33  Sitzland des Vertragspartners  
[ISO 3166-1 alpha 2 Län-

dercode] 

… sofern durch Dritte besichert: 

2.34  Sicherheitengeber  [LEI-Code/Firma] 

2.35  Höhe der bereitgestellten Sicherheit  [Betrag in EUR] 

2.36  Art des Sicherungsrechts  [Attribute] 

… sofern Instrument/Verbindlichkeit dem Recht eines Drittstaats unterliegt: 

2.37  

Vertragliche Vereinbarung: Vertragliche Anerkennung der 

Abwicklungsbefugnisse der Abwicklungsbehörde durch Gläubiger in 

Drittstaaten gemäß § 55 SAG 

[ja/nein] 

2.38  Instrument/Verbindlichkeit ist MREL-anrechenbar [ja/nein] 

… sofern Einlage: 

2.39  Nicht entschädigungsfähige Einlage gemäß § 6 EinSiG  [ja/nein] 

2.40  

Präferierte entschädigungsfähige Einlage (Entschädigungsfähige Einlage 

gemäß § 2 Absatz 4 und § 6 EinSiG, für die eine Bevorrechtigung gemäß 

§ 46f Absatz 4 Nummer 2 KWG vorgesehen ist.) 

[ja/nein] 

2.41  

Nicht präferierte entschädigungsfähige Einlage (Entschädigungsfähige 

Einlage gemäß § 2 Absatz 4 und § 6 EinSiG, für die keine Bevorrechtigung 

gemäß § 46f Absatz 4 Nummer 2 KWG vorgesehen ist.)  

[ja/nein] 

2.42  Gedeckter Anteil der entschädigungsfähigen Einlage gemäß § 8 EinSiG14 [Betrag in EUR] 

… sofern Instrument/Verbindlichkeit besichert: 

2.43  Instrument/Verbindlichkeit hat Sicherheitenvereinbarung  [ja/nein] 

2.44  
Anteiliger Wert des Pfand- oder Zurückbehaltungsrechts oder der Sicherheit 

basierend auf der aktuellen internen Bewertung  
[Betrag in EUR] 

2.45  
Interne Identifikationsnummer des Pfand- und Zurückbehaltungsrechts oder 

der Sicherheit/des Sicherheitenpools  
[Spezifische ID] 

2.46  Deutscher Pfandbrief gemäß PfandBG [ja/nein] 

2.47  Art der Sicherheit  [Attribute] 

… sofern Instrument/Verbindlichkeit aufgerechnet werden kann: 

2.48  
Instrument bzw. die Verbindlichkeit kann im Falle einer Insolvenz der Bank 

mit einer Forderung der Bank aufgerechnet werden 
[ja/nein] 

2.49  Höhe der aufrechenbaren Forderung der Bank [Betrag in EUR] 

                                                        
13  Informationen zu den Vertragspartnern von gestückelten Wertpapieren sollen nicht angegeben werden, auch wenn diese Infor-

mationen der relevanten Einheit bekannt sein sollten.  
14  Zur Zuteilung des gedeckten Anteils auf mehrere Verbindlichkeiten eines Vertragspartners siehe auch das MeIBbV. 
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Datenfeld ID  Beschreibung des Datenfelds 
Ausprägung des Daten-

felds 

… sofern Instrument/Verbindlichkeit ein strukturierter Schuldtitel ist: 

2.50  Strukturiert oder andere nicht standardisierte Vertragsbedingungen  [Attribute] 

2.51  Ausstehender aktueller Marktwert/Fair Value des strukturierten Schuldtitels  [Betrag in EUR] 

2.52  
Ausstehender garantierter Mindestrückzahlbetrag des strukturierten 

Schuldtitels  
[Betrag in EUR] 

2.53  Basiswert des Instruments  [Attribute] 

2.54  Art der Bestimmung des Marktwerts/Fair Values  [Attribute] 

…zusätzliche Angaben zur Notation von gestückelten Wertpapieren: 

2.55  Prozentnotiertes Wertpapier [ja/nein] 

…sofern gestückelt und besichert: 

2.56  
Wert des Pfand- oder Zurückbehaltungsrechts oder der Sicherheit basierend 

auf der aktuellen internen Bewertung je Stück 
[Betrag in EUR] 

…sofern gestückelt und strukturiert: 

2.57  Marktwert / Fair Value je Stück in EUR [Betrag in EUR] 

2.58  Eindeutige Kennung des Basiswerts [ISIN] 

2.59  Bezugsverhältnis je Stück  
[Anzahl Einheiten des Ba-

siswerts] 

Zusätzliche Informationen durch Nicht-Abwicklungseinheiten15 

6.1  
Instrument/Verbindlichkeit wurde an einen vorhandenen Anteilseigner 

begeben, der nicht Teil derselben Abwicklungsgruppe ist 
[ja/nein] 

6.2  
Instrument/Verbindlichkeit erfüllt die Anforderungen nach Artikel 12g 

Absatz 2 Buchstabe a SRM-VO (ausgenommen Artikel 72c Absatz 1 CRR) 
[ja/nein] 

 

  

                                                        
15  Der Abschnitt ist nur zu befüllen, sofern Tabelle 1 von einer Nicht-Abwicklungseinheit gemäß den Vorgaben des Abschnitts 5.2 

ausgefüllt wird. Für Abwicklungseinheiten ist „n.a.“ einzutragen.  
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Tabelle 2: In dieser Tabelle sind die Derivate auf Basis der vertraglichen Netting-Sätze aufzuführen (un-

abhängig davon, ob die Netting-Sätze auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht Gültigkeit haben), d. h. jeder 

Netting-Satz ist als Einzelposten aufzuführen. Hierfür gibt es keine Meldeschwelle. Es sind nur Derivate-

Netting-Sätze bzw. einzelne Kontrakte aufzuführen, die zu einer Netto-Verbindlichkeit (Datenfeld 3.15) 

führen. Zusätzliche Ausfüllhinweise befinden sich in Anhang II.  

Datenfeld ID  Beschreibung des Datenfelds Ausprägung des Datenfelds 

3.1  Rechtliche Einheit (Abwicklungseinheit) [LEI-Code/Firma] 

3.2  Vertrag innerhalb der Abwicklungsgruppe [ja/nein] 

3.3  
Eindeutiges Identifizierungsmerkmal des Netting-Satzes für den 

Vertragspartner 
[Spezifische ID] 

3.4  Rang in der Haftungskaskade des Bail-in  
[Rang als Ziffer und ggf. Buch-

stabe] 

3.5  Kategorie gem. BaFin-Meldebogen LDR  [entspr. BaFin-LDR-Anhang] 

3.6  Kennung des Rahmenvertrags  [Spezifische ID] 

3.7  Art des Rahmenvertrags  [Attribute] 

3.8  ISDA Protocol Resolution Stay – Abwicklungseinheit  [Attribute] 

3.9  Anerkennung Resolution Stay – Gegenpartei  [Attribute] 

3.10  Gegenpartei  [LEI-Code/Firma] 

3.11  Sektoren- bzw. Branchenzuordnung der Gegenpartei  
[Sektor und Kundensystematik 

Schlüssel] 

3.12  Sitzland der Gegenpartei  
[ISO 3166-1 alpha 2 Länder-

code] 

3.13  Rechtsordnung, welcher der Rahmenvertrag/Einzelgeschäft unterliegt  

[ISO 3166-1 alpha 2 Ländercode 

oder (falls relevant) ISO 3166-2 

Code] 

3.14  Zahl der vom Netting-Satz erfassten Transaktionen [Anzahl] 

3.15  Nettowert zu Marktpreisen  [Betrag in EUR] 

3.16  Nettowert hinterlegter Sicherheiten  [Betrag in EUR] 

3.17  Geschätzter Close-Out-Betrag 16  [Betrag in EUR] 

3.18  Geschätzter Betrag der vorzeitigen Kündigung  [Betrag in EUR] 

Tabelle 3: In dieser Tabelle sind Wertpapierfinanzierungsgeschäfte auf vertraglicher Netting-Satz-Basis 

aufzuführen, d.h. jeder Netting-Satz ist als Einzelposten aufzuführen. Es gibt keine Meldeschwelle. Es sind 

nur Netting-Sätze bzw. einzelne Kontrakte aufzuführen, die zu einer Netto-Verbindlichkeit (Datenfeld 

4.16) führen. Zusätzliche Ausfüllhinweise befinden sich in Anhang II.  

Datenfeld ID  Beschreibung des Datenfelds Ausprägung des Datenfelds 

4.1  Rechtliche Einheit (Abwicklungseinheit) [LEI-Code/Firma] 

4.2  Vertrag innerhalb der Abwicklungsgruppe [ja/nein] 

4.3  
Eindeutiges Identifizierungsmerkmal des Netting-Satzes für den 

Vertragspartner 
[Spezifische ID] 

4.4  Rang in der Haftungskaskade des Bail-in  
[Rang als Ziffer und ggf. Buch-

stabe] 

4.5  Kategorie gem. BaFin-Meldebogen LDR  [entspr. BaFin-LDR-Anhang] 

4.6  Kennung des Rahmenvertrags [Spezifische ID] 

4.7  Art des Rahmenvertrags  [Attribute] 

4.8  Version des Rahmenvertrags 
[Datumsangabe nach ISO 8601 

(JJJJ)] 

                                                        
16  Für dieses Datenfelds ist die Lieferung von Schätzwerten unter Beachtung von Ziffer 4.1.12. zulässig. 
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Datenfeld ID  Beschreibung des Datenfelds Ausprägung des Datenfelds 

4.9  ISDA Protocol Resolution Stay – Abwicklungseinheit  [Attribute] 

4.10  Anerkennung Resolution Stay – Gegenpartei  [Attribute] 

4.11  Gegenpartei  [LEI-Code/Firma] 

4.12  Sektoren- bzw. Branchenzuordnung der Gegenpartei  
[Sektor und Kundensystematik 

Schlüssel] 

4.13  Sitzland der Gegenpartei  
[ISO 3166-1 alpha 2 Länder-

code] 

4.14  Rechtsordnung, welcher der Rahmenvertrag/Einzelgeschäft unterliegt  

[ISO 3166-1 alpha 2 Ländercode 

oder (falls relevant) ISO 3166-2 

Code] 

4.15  Anzahl abgedeckter Geschäfte im Netting-Satz [Anzahl] 

4.16  Nettowert zu Marktpreisen  [Betrag in EUR] 

4.17  Geschätzter Close-Out-Betrag17  [Betrag in EUR] 

4.18  Geschätzter Betrag der vorzeitigen Kündigung  [Betrag in EUR] 

5.1.7. Die Abwicklungseinheit hat, sofern Nicht-Abwicklungseinheiten innerhalb der Abwicklungsgruppe 

bestehen, eine aktuelle Darstellung der rechtlichen und ökonomischen Struktur der Abwicklungsgruppe 

bereitzustellen, aus der zudem ersichtlich wird, mit welchem Mechanismus, mit welcher Wirkungs-

kette und in welchem maximalen Volumen die Verluste der Nicht-Abwicklungseinheiten einer Abwick-

lungsgruppe zur Abwicklungseinheit transferiert werden können. Umfasst der Weg der internen Verlust-

absorption auch Institute und gruppenangehörige Unternehmen, für die keine Daten erfasst werden (z.B. 

eine ausländische Tochter zwischen deutscher Mutter und deutschem Enkel), so ist dies ökonomisch und 

rechtlich verständlich darzulegen. 

  

                                                        
17  Für dieses Datenfeld ist die Lieferung von Schätzwerten unter Beachtung von Ziffer 4.1.12. zulässig. 
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5.2. Spezifische Informationen von Nicht-Abwicklungseinheiten 

5.2.1. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen werden kann, müssen die 

Nicht-Abwicklungseinheiten in der Lage sein, für die CET1-Instrumente, die relevanten Kapitalinstru-

mente im Sinne von 4.1.4. und die bail-in-fähigen Verbindlichkeiten im Sinne von 4.1.5. bis einschließlich 

der Insolvenzklasse der „Non-preferred senior debt“ (Schuldtitel i. S. d. § 38 InsO i.V.m. § 46f Absatz 6 

Satz 1 und Absatz 9 KWG) die in Tabelle 1 dargestellten Mindestinformationen und, sofern relevant, die 

zusätzlichen Informationen auf Anforderung der Abwicklungsbehörde im genannten Zeitraum bereit-

zustellen. Sofern ein Datenfeld nicht anwendbar ist, ist dieser mit dem Eintrag „n.a.“ zu befüllen. 

5.2.2. Die BaFin behält sich im Rahmen der Abwicklungsplanung vor, die Erfüllung der Anforderungen 

des Rundschreibens durch die Nicht-Abwicklungseinheit auf (i) bestimmte Insolvenzklassen und/oder (ii) 

Kategorien von Verbindlichkeiten innerhalb einer Insolvenzklasse zu reduzieren, sofern dafür die ökono-

mischen Voraussetzungen bestehen. 

5.2.3. Damit das Institut bzw. die Gruppe als abwicklungsfähig angesehen werden kann, müssen die 

Nicht-Abwicklungseinheiten, für welche (i) die Erfüllung der individuellen MREL-Anforderung durch die 

vollständige oder teilweise Nutzung einer von der Abwicklungseinheit gestellten Garantie gemäß Artikel 

12g Absatz 3 SRM-VO vorgesehen ist und/oder (ii) sonstige nachrangige Garantien innerhalb der Ab-

wicklungsgruppe erhalten haben, in der Lage sein, die Informationsanforderungen in Tabelle 4 zu erfül-

len. Sofern ein Datenfeld nicht anwendbar ist, ist dieser mit dem Eintrag „n.a.“ kenntlich zu machen. 

Tabelle 4: In dieser Tabelle sind alle der betreffenden Nicht-Abwicklungseinheit gewährten Garantien 

gemäß Ziffer 5.2.3. zu erfassen. Zusätzliche Ausfüllhinweise befinden sich in Anhang II.  

Datenfeld ID  Beschreibung des Datenfelds Ausprägung des Datenfelds 

Mindestinformationen 

5.1  
Eindeutige Identifikationsnummer der Garantie bei 

Garantienehmer 
[Spezifische ID] 

5.2  Garantienehmer  [LEI Code] 

5.3  Garantiegeber [LEI Code] 

5.4  Rechtsordnung, welcher der Garantievertrag unterliegt  
[ISO 3166-1 alpha 2 Ländercode oder 

(falls relevant) ISO 3166-2 Code] 

5.5  
Garantie erfüllt die Anforderungen gemäß Art 12g Absatz 3 

SRM-VO 
[ja/nein] 

5.6  Art der Garantie [Freitext] 

5.7  Garantiehöchstbetrag für Garantienehmer [Betrag in EUR oder n.a.] 

5.8  Besicherte Garantie  [ja/nein] 

5.9  Aktueller Wert der Besicherung [Betrag in EUR oder n.a.] 

5.10  Auslösendes Ereignis [Attribute] 

 

5.2.4. Relevante Drittstaatentochterunternehmen haben zudem eine aktuelle Darstellung der rechtlichen 

und ökonomischen Struktur der inländischen Nicht-Abwicklungseinheiten bereitzustellen, aus der er-

sichtlich wird, mit welchem Mechanismus, mit welcher Wirkungskette und in welchem maximalen 

Volumen die Verluste der Nicht-Abwicklungseinheiten an die rechtliche Einheit im Drittstaat transferiert 

werden können. Umfasst der Weg der internen Verlustabsorption auch Institute und gruppenangehörige 

Unternehmen, für die keine Daten erfasst werden, so ist dies ökonomisch und rechtlich verständlich dar-

zulegen.  
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5.3. Weitere spezifische umsetzungsrelevante Informationen 

5.3.1. Die relevante Einheit muss in der Lage sein, für die Eigenmittel gemäß Teil 2 CRR, den Gesamtri-

sikobetrag gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR und die Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß Artikel 

429 Absatz 4 CRR insbesondere die nachfolgend beschriebenen Mindestinformationen auf Anforderung 

der Abwicklungsbehörde bereitzustellen: 

 Posten des harten Kernkapitals gemäß Artikel 26 bis 31 CRR sowie als hartes Kernkapital aner-

kannte Instrumente gemäß Artikel 484 Absatz 3 CRR, 

 Posten des zusätzlichen Kernkapitals gemäß Artikel 51 bis 55 CRR sowie als zusätzliches Kernka-

pital anerkannte Instrumente gemäß Artikel 484 Absatz 4 CRR, 

 Posten des Ergänzungskapitals gemäß Artikel 62 bis 65 CRR sowie als Ergänzungskapital aner-

kannte Instrumente gemäß Artikel 484 Absatz 5 CRR, 

 Abzugspositionen gemäß Artikel 36 ff., Artikel 56 ff. und Artikel 66 ff. CRR, 

 aufsichtliche Korrekturposten gemäß Artikel 32 bis 35 CRR und 

 Elemente des Gesamtrisikobetrages gemäß der Buchstaben a bis f des Artikels 92 Absatz 3 CRR 

unter Berücksichtigung der Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 4 CRR. 

 Elemente der Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß der Buchstaben a bis e des Artikels 429 

Absatz 4 CRR. 

Ziffer 4.1.12. gilt entsprechend. 

5.3.2. Die relevante Einheit muss in der Lage sein, die für die Zwecke von Ziffer 4.1.9. und 4.2.1. relevan-

ten Informationen zum Anfragestichtag in die jeweiligen CoRep-Meldebögen CA01.00 bis CA05.02 und 

CA 47.00 überzuleiten und der Abwicklungsbehörde bereitzustellen. Ziffer 4.1.12. gilt entsprechend. 

5.3.3. Informationen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gesamtergebnisrechnung sind 

stets auf Ebene der relevanten Einheit und, falls die aufsichtlichen Eigenmittelanforderungen auf konsoli-

dierter Ebene zu erfüllen sind, zusätzlich auf konsolidierter Ebene bereitzustellen. Änderungen des auf-

sichtlichen Konsolidierungskreises, z.B. in Folge von Abwicklungsmaßnahmen im Rahmen eines MPE-An-

satzes sind zu berücksichtigen.  

5.3.4. Die regulatorischen Größen (z.B. die Positionen der Eigenmittel, des Gesamtrisikobetrags und der 

Gesamtrisikopositionsmessgröße) sind auf Ebene der relevanten Einheit (sofern kein Waiver vorliegt) 

und, falls die aufsichtlichen Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Ebene zu erfüllen sind, auch auf 

konsolidierter Ebene bereitzustellen. Änderungen des aufsichtlichen Konsolidierungskreises, z.B. in Folge 

von Abwicklungsmaßnahmen im Rahmen eines MPE-Ansatzes sind zu berücksichtigen.  

5.3.5 Bei der Bereitstellung der Informationen zur Bilanz ist darauf zu achten, dass die einzelnen Positio-

nen, aus denen sich das bilanzielle Eigenkapital zusammensetzt, explizit aufzuführen sind. 

5.3.6. Falls die relevante Einheit Sicherungsgeschäfte in der Rechnungslegung abbildet („Hedge Ac-

counting“), muss die relevante Einheit in den für die Zwecke von Ziffer 4.2.1. relevanten Informationen 

die Effekte einer potentiellen Auflösung von Hedge-Beziehungen in Folge der beabsichtigten Herab-

schreibung und/oder Umwandlung von Verbindlichkeiten und des internen Verlusttragungsmechanis-

mus berücksichtigen. Der Nettoeffekt einer möglichen Auflösung von Hedge-Beziehungen auf das bilan-

zielle Eigenkapital muss insbesondere explizit in der Gewinn-und Verlustrechnung bzw. Gesamtergebnis-

rechnung dargestellt werden.  
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5.3.7. Die relevante Einheit muss in der Lage sein, zu den wesentlichen Methoden, Annahmen und 

Einschätzungen zur Erstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gesamtergebnisrech-

nung und der Berechnung der Eigenmittel gemäß Teil 2 CRR, des Gesamtrisikobetrages gemäß Artikel 92 

Absatz 3 CRR und der die Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß Artikel 429 Absatz 4 CRR insbeson-

dere die nachfolgend beschriebenen Mindestinformationen auf Anforderung der Abwicklungsbehörde 

bereitzustellen: 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 Festsetzung des IFRS Konsolidierungskreises und Konsolidierungsgrundsätze, 

 Zuordnung von Finanzinstrumenten zu Bewertungskategorien,  

 Bewertung der Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert, 

 Festlegung der Hierarchie der Bewertungslevel gemäß IFRS, 

 Bilanzielle Verrechnung von Vermögenswerten und Verpflichtungen, 

 Bilanzierung und Bewertung strukturierter Produkte, 

 Bildung von Hedges und Bewertung von Hedgepositionen, 

 Handhabung von Finanzgarantien und Eventualverbindlichkeiten, 

 Durchführung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft (z.B. Wertberichtigung), 

 Bildung von Rückstellungen (z.B. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen) und 

 steuerliche Aspekte (z.B. Organschaften). 

Angaben zur Methodik für die Bestimmung der Eigenmittelanforderungen 

 aufsichtlicher Konsolidierungskreis gemäß Artikel 19 ff. CRR, 

 Auslegung und Anwendung regulatorischer Vorgaben (z.B. Ausnahmeregelungen gemäß Arti-

kel 7 ff. und Artikel 15 ff. CRR), 

 Erläuterungen zu Kreditrisikomessverfahren und zu Kreditrisikominderungstechniken gemäß Ar-

tikel 111 ff. CRR sowie Artikel 151 ff. und Kapitel 4 CRR, 

 Behandlung von Verbriefungen gemäß Artikel 109 CRR und Artikel 242 ff. CRR und 

 Angaben zur (Nicht-)Anwendung von Übergangsvorschriften bei regulatorischen Änderungen. 

 

Sofern im Rahmen der Abwicklungsplanung mit der Abwicklungsbehörde bereits Methoden, Annahmen, 

Einschätzungen und Prozesse zur Bereitstellung der unter Ziffer 5.3. geforderten Informationen verein-

bart wurden, hat die relevante Einheit lediglich davon im konkreten Fall abweichende Vorgehensweisen 

darzustellen. 
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Anhang I – Glossar 

Abwicklungsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Abwicklungsbe-

hörde gemäß § 3 Absatz 1 SAG. 

Abwicklungseinheit 

(Resolution Entity) 
Siehe Ziffer 3.2.2. 

Abwicklungsgruppe  

(Resolution Group) 
Siehe Ziffer 3.2.4. 

AT1-Instrumente Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals im Sinne des Arti-

kels 52 CRR. Als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals gelten 

auch solche, die unter Artikel 484 Absatz 4 CRR fallen. 

Auf Einzelebene Auf Ebene der relevanten Einheit. 

BaFin-LDR-Anhang LDR Anhang 1 – Insolvenzrangfolge in den Ländern der Banken-

union, abrufbar unter 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/MVP/dl_An-

hang_1_2023_Meldebogen_Liability_Data_Report_LDR_Insolvenz-

rangfolge.html 

BaFin-LDR Ausfüllhinweise BaFin-Meldebogen LDR Ausfüllhinweise der BaFin entsprechend den 

jeweils aktuellen Vorgaben, abrufbar unter  

https://www.bafin.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/MVP/dl_2023_Meldebogen_Liability_Data_Re-

port_LDR_Ausfuellhinweise.html 

BaFin-Meldebogen LDR Liability Data Reporting Meldebogen entsprechend den jeweils ak-

tuellen Vorgaben der BaFin, abrufbar unter  

https://www.bafin.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/MVP/dl_2023_Meldebogen_LDR.html 

Bail-in-fähige Verbindlichkeiten Bail-in-fähige Verbindlichkeiten sind gemäß Artikel 3 Absatz 1 Num-

mer 49 SRM-VO bzw. § 2 Absatz 3 Nummer 10b SAG Verbindlichkei-

ten und andere Kapitalinstrumente als solche des harten Kernkapi-

tals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals, die 

nicht aufgrund von Artikel 27 Absatz 3 SRM-VO bzw. § 91 Absatz 2 

SAG vom Anwendungsbereich des Bail-in-Instruments ausgenom-

men sind. 

Bail-in-Instrument Instrument der Gläubigerbeteiligung im Sinne von Artikel 27 SRM-

VO bzw. § 90 SAG. 

Bewertung der Abwicklungsfä-

higkeit 

Bewertung der Abwicklungsfähigkeit im Sinne von Artikel 10 SRM-

VO bzw. §§ 57 und 58 SAG. 

Bewertung für Abwicklungs-

zwecke 

Bewertung im Sinne von Artikel 20 SRM-VO bzw. §§ 69 bis 75 SAG. 

Dies umfasst weder die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit noch 

institutsinterne Bewertungsmethoden. 
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CET1-Instrumente Instrumente des harten Kernkapitals im Sinne der Artikel 28 ff. CRR. 

Als Instrumente des harten Kernkapitals gelten auch solche, die un-

ter Artikel 484 Absatz 3 CRR fallen. 

CoRep-Meldebögen Meldebögen gemäß Anhang 1 der DVO (EU) 2021/451. 

Entscheidungsrelevante Infor-

mationen 

Spezifische Informationen zu CET1-Instrumenten und Verbindlich-

keiten sowie weitere spezifische umsetzungsrelevante Informatio-

nen, wie in Ziffer 4.1. beschrieben. 

Gruppe Eine Gruppe besteht gemäß § 2 Absatz 3 Nr. 28 SAG aus einem 

übergeordneten Unternehmen und seinen nachgeordneten Unter-

nehmen. 

Gruppenangehöriges Unterneh-

men 

Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 31 BRRD 

i.V.m. Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 SRM-VO bzw. § 2 Absatz 3 Num-

mer 30 i. V. m. § 1 Absatz 1 Nummer 3 SAG. 

Haftungskaskade Reihenfolge gemäß Artikel 21 Absatz 10 i.V.m. Artikel 17 Absatz 1 

SRM-VO bzw. § 97 Absatz 1 SAG, in der die Instrumente des harten 

Kernkapitals, relevante Kapitalinstrumente und bail-in-fähige Ver-

bindlichkeiten für das WDCCI-Instrument und das Bail-in-Instrument 

herangezogen werden. Dabei gilt folgende Reihenfolge: 

1. Anteile und andere Instrumente des harten Kernkapitals 

2. Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals 

3. Instrumente des Ergänzungskapitals 

4. Bail-in-fähige Verbindlichkeiten entsprechend ihrem Rang 

als Insolvenzforderung gemäß nationalem Insolvenzrecht. 

Institut CRR-Kreditinstitut oder CRR-Wertpapierfirma, das bzw. die vom An-

wendungsbereich gemäß § 1 SAG bzw. Art. 2 SRM-VO erfasst ist. 

Interne Auswirkungsanalyse Durchführung von Berechnungen, wie in Ziffer 3.2. beschrieben. 

Legal Entity Identifier-Code 

(LEI-Code) 

Eindeutige Kennung für Rechtsträger im Finanzmarkt gemäß den 

Vorgaben der Global Legal Identifier Foundation. Der LEI-Code ist 

eine zwanzigstellige alphanumerische Unternehmenskennung ge-

mäß den Vorgaben der ISO 17442 Norm. Jeder LEI-Code wird ein-

malig vergeben und ermöglicht eine weltweite Zuordnung zu einem 

konkreten Rechtsträger. 

Multiple Point of Entry Abwicklungsansatz, bei dem innerhalb eines Konzerns mehrere Ab-

wicklungseinheiten definiert werden. 

Nicht-Abwicklungseinheit Siehe Ziffer 3.2.3. 

Relevante Einheiten Siehe Ziffer 3.2.6. 

Relevante Drittstaatstochterun-

ternehmen 
Siehe Ziffer 3.2.5. 
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Relevante Kapitalinstrumente Relevante Kapitalinstrumente im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Num-

mer 51 SRM-VO bzw. § 2 Absatz 2 SAG. 

Strukturierte Schuldtitel Schuldtitel im Sinne des § 46f Absatz 7 KWG. 

T2-Instrumente Instrumente des Ergänzungskapitals im Sinne des Artikels 63 CRR. 

Als Instrumente des Ergänzungskapitals gelten auch solche, die un-

ter Artikel 484 Absatz 5 CRR fallen. 

Umsetzung der Herabschrei-

bung und Umwandlung 

Technische und bilanzielle Verbuchung der Herabschreibung und/o-

der Umwandlung von Verbindlichkeiten sowie Unterstützung der 

externen Ausführung durch Finanzmarktinfrastrukturen, wie in Zif-

fer 4.3. beschrieben. 

Verbindlichkeit „Verbindlichkeiten“ für die Zwecke dieses Rundschreibens sind 

(i) Verbindlichkeiten, die aus relevanten Kapitalinstrumenten er-

wachsen, unabhängig von ihrem Insolvenzrang und  

(ii) bail-in-fähige Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel 3 Ab-

satz 1 Nummer 49 SRM-VO bzw. § 2 Absatz 3 Nummer 10b SAG, 

insbesondere:  

• vertraglich nachrangige Forderungen gemäß § 39 Absatz 2 

InsO, die keine Eigenmittel gemäß Teil 2 CRR sind,  

• gesetzlich nachrangige Forderungen gemäß § 39 Absatz 1 

InsO, 

• vertraglich nachrangige Forderungen gemäß § 39 Absatz 2 

InsO, die keine Eigenmittel gemäß Teil 2 CRR sind und wel-

che durch explizite vertragliche Vereinbarung vorrangig ge-

genüber den gesetzlich nachrangigen Forderungen gemäß 

§ 39 Absatz 1 InsO sind,  

• Schuldtitel gemäß § 38 InsO i.V.m. § 46f Absatz 6 Satz 1 und 

Absatz 9 KWG („Non-preferred senior debt“), 

• Forderungen gemäß § 38 InsO i.V.m. § 46f Absatz 5 KWG, 

inklusive Verbindlichkeiten gemäß § 46f Absatz 6 Satz 3 und 

§ 46f Absatz 7 KWG („Normale Insolvenzforderungen“), so-

wie 

• Einlagen gemäß § 46f Absatz 4 Nummer 2 KWG („Präfe-

rierte und nicht-gedeckte Einlagen“). 

(iii) weitere Verbindlichkeiten, wie in 4.1.6 definiert.  

WDCCI-Instrument Instrument der Beteiligung der Inhaber relevanter Kapitalinstru-

mente nach Maßgabe von Artikel 21 SRM-VO bzw. § 89 SAG. 

 



BaFin – Rundschreiben 02/2024(A) – MaBail-in  Seite 35 von 63 

Anhang II – Zusätzliche Ausfüllhinweise 

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte „Datenfeld ID“ und die „Ausprägung des Datenfelds“ be-

ziehen sich auf die unter Ziffer 4.1.1. Buchstabe a beschriebenen Informationsanforderungen. Sofern die 

Ausprägung des Datenfelds Verweise auf Rechtsvorschriften bzw. Verweise auf den BaFin-LDR-Anhang 

oder die BaFin-LDR-Ausfüllhinweise enthält, sind diese bindend. Die unter „Erläuterungen/Beispiele“ auf-

geführten Merkmale spezifizieren die Ausprägungen technisch und sind teilweise exemplarisch darge-

stellt. 

 

Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

1.2 [ISIN/spezifische ID] 

Eindeutige (interne) Identifikationsnummer des Instruments bzw. der 

Verbindlichkeit 

Von der relevanten Einheit vergebene spezifische ID für eine Verbindlichkeit, 

die eine eindeutige Zuordnung ermöglicht. 

1.4 [ISIN/spezifische ID] 

Eindeutiges Identifizierungsmerkmal für den Vertragspartner 

Von der relevanten Einheit bereitgestellte ID für eine Verbindlichkeit (z.B. 

Vertragsnummer, Kontonummer, bei Wertpapieren Angabe der ISIN), 

anhand derer die Gegenpartei eindeutig eine Betroffenheit bei 

Veröffentlichung der Information feststellen kann, ohne dass 

außenstehende Dritte den Gläubiger zuordnen können. Sofern eine ISIN für 

eine Verbindlichkeit vergeben wurde, sollte diese stets unter Datenfeld 1.4 

angegeben werden. Andere Identifizierungsmerkmale sollten nur in 

Ermangelung einer ISIN angegeben werden. 

Bezüglich der korrekten Angabe des eindeutigen Identifizierungsmerkmals 

von aufgeteilten Verbindlichkeiten (z.B. Tranchen eines 

Schuldscheindarlehens), siehe auch Anhang III, Frage 14. 

1.5 [Kurzbeschreibung] 

Art des eindeutigen Identifizierungsmerkmals für den Vertragspartner 

Beschreibung des in Datenfeld 1.4 angegebenen Identifizierungsmerkmals 

(z.B. Vertragsnummer, Kontonummer, bei Wertpapieren: ISIN). 

1.6 [Betrag in EUR] 

Ursprünglicher Ausgabebetrag in EUR 

Der ursprüngliche Nennwert der begebenen Verbindlichkeit in EUR. Agios 

bzw. Disagios finden in diesem Betrag keine Berücksichtigung. Für 

Verbindlichkeiten ohne Nennwert ist „n.a.“ einzutragen.  

Für Verbindlichkeiten, die in Fremdwährung begeben wurden, ist der in 

Datenfeld 1.7 angegebene Wert in EUR umzurechnen. 

Hinweis: Für Verbindlichkeiten des Typs „Kontokorrentkonto / 

Tagesgeldkonto“ ist „n.a.“ einzutragen. 

1.7 [Betrag in FX] 

Ursprünglicher Ausgabebetrag in Fremdwährung 

Der ursprüngliche Nennwert der begebenen Verbindlichkeit in 

Fremdwährung. Agios bzw. Disagios finden in diesem Betrag keine 

Berücksichtigung. Für Verbindlichkeiten ohne Nennwert ist „n.a.“ 

einzutragen.  

Hinweis: Für Verbindlichkeiten des Typs „Kontokorrentkonto / 

Tagesgeldkonto“ ist „n.a.“ einzutragen. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

1.9 [Betrag in EUR] 

Ausstehender Nennwert in EUR 

Ausstehender Nennwert der Verbindlichkeit. Verbindlichkeit in diesem Sinne 

meint die Verpflichtung der relevanten Einheit gegenüber einem Dritten. 

Der ausstehende Nennwert kann geringer als der ursprüngliche 

Ausgabebetrag sein, z.B. aufgrund von im Eigenbestand gehaltenen 

Positionen oder Tilgungen, oder darüber liegen, z.B. durch 

Kreditrestrukturierungsmaßnahmen. Agien/Disagien sind nicht Bestandteil 

des ausstehenden Nennwerts. 

Für strukturierte Schuldtitel ist „n.a.“ einzutragen. 

Bezüglich der korrekten Angabe des ausstehenden Nennwerts von 

Nullkuponanleihen, siehe auch Anhang III, Frage 16. 

1.10 [Betrag in EUR] 

Im Eigenbestand gehaltener Anteil 

Für nicht-strukturierte Verbindlichkeiten setzt sich dieser Betrag aus dem 

Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen und Gebühren der im 

Eigenbestand gehaltenen Positionen zusammen.  

Für strukturierte Verbindlichkeiten setzt sich der Betrag aus dem Marktwert 

/ Fair Value zuzüglich Gebühren der im Eigenbestand gehaltenen Positionen 

zusammen. 

1.11 [Betrag in EUR] 

Aufgelaufene Zinsen 

Zum Anfragestichtag angefallene, aber noch nicht gezahlte anteilige Zinsen, 

unabhängig davon, ob und inwieweit die Fälligkeit zum Anfragestichtag 

bereits erreicht ist. 

Für strukturierte Schuldtitel ist „n.a.“ einzutragen. 

Bezüglich der korrekten Angabe der aufgelaufenen Zinsen von 

Nullkuponanleihen, siehe auch Anhang III, Frage 16. 

1.13 [Betrag in EUR] 

Ausstehender Restbetrag 

Der Betrag ist die Summe aus dem ausstehenden Nennwert und, soweit 

vorhanden, der bis zum Anfragestichtag aufgelaufenen Zinsen und 

Gebühren, unabhängig davon, ob und inwieweit die jeweilige Haupt -, Zins- 

oder Gebührenverbindlichkeit zum Anfragestichtag bereits fällig geworden 

ist und ob diese nach den maßgeblichen Grundsätzen der 

Rechnungslegung aufzustellenden Bilanz der Abwicklungseinheit als Posten 

der Passivseite auszuweisen ist. 

Für strukturierte Schuldtitel ist „n.a.“ einzutragen. 

Bezüglich der korrekten Angabe des ausstehenden Restbetrags von 

Nullkuponanleihen, siehe auch Anhang III, Frage 16. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

1.14 

[Merkmale gem. Artikel 27 

Absatz 3 SRM-VO bzw. 

§ 91 Absatz 2 SAG] 

Grund für teilweise Nicht-Berücksichtigung 

Nennung der einschlägigen Ausnahmeregelung zur Ausnahme vom Bail-in-

Instrument gemäß Artikel 27 Absatz 3 SRM-VO bzw. § 91 Absatz 2 SAG. 

Sofern relevant, ist eines der folgenden Merkmale auszuwählen: 

 Gedeckte Einlage, 

 Besicherte Verbindlichkeit, 

 Kundenverbindlichkeit, sofern im Insolvenzfall geschützt, 

 Treuhandverbindlichkeit, sofern im Insolvenzfall geschützt, 

 Verbindlichkeit ggü. Kreditinstituten mit einer Ursprungslaufzeit 

von weniger als sieben Tagen, 

 Verbindlichkeit mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben 

Tagen ggü. Systemen oder Systembetreibern, 

 Verbindlichkeit ggü. Beschäftigten, 

 Verbindlichkeit ggü. Geschäfts- oder Handelsgläubigern, die für 

den alltäglichen Geschäftsbetrieb von wesentlicher Bedeutung 

sind, 

 Verbindlichkeit ggü. Einlagensicherungssystemen, 

 Verbindlichkeit ggü. Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, 

die aufgrund von Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe h SRM-VO 

ausgeschlossen sind. 

1.15 [Betrag in EUR] 

Maßgeblicher Betrag 

Der maßgebliche Betrag einer Verbindlichkeit entfaltet bei der 

Herabschreibung und/oder Umwandlung eine ökonomische Wirkung. 

Die Berechnung des maßgeblichen Betrags unterscheidet sich zwischen 

nicht-strukturierten und strukturierten Verbindlichkeiten: 

Bei nicht-strukturierten Verbindlichkeiten sind vom ursprünglichen 

Ausgabebetrag (betrachtet ohne Agio/Disagio) Tilgungen abzuziehen, 

Restrukturierungen zuzuschlagen und der Teil des Nennwerts, der im 

Eigenbestand gehalten wird, abzuziehen. Das Ergebnis ist der ausstehende 

Nennwert. Diesem sind wiederum Gebühren und aufgelaufene Zinsen 

hinzuzurechnen. Das Ergebnis ist der ausstehende Restbetrag. Der 

ausstehende Restbetrag ist schließlich um gesetzlich ausgeschlossene Teile 

gemäß Artikel 27 Absatz 3 SRM-VO bzw. § 91 Absatz 2 SAG zu bereinigen. 

Das Endergebnis ist der maßgebliche Betrag.  

Bezüglich der korrekten Angabe des maßgeblichen Betrags von 

Nullkuponanleihen, siehe auch Anhang III, Frage 16. 

Bei strukturierten Verbindlichkeiten entspricht der maßgebliche Betrag 

dem ausstehenden Marktwert / Fair Value, bei dessen Berechnung der Wert 

der im Eigenbestand gehaltenen Positionen nicht miteinbezogen wird, 

zuzüglich bestehender Gebühren und abzüglich gesetzlich 

ausgeschlossener Teile gemäß Artikel 27 Absatz 3 SRM-VO bzw. § 91 Absatz 

2 SAG.  
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

1.16 
[Rang als Ziffer  

und ggf. Buchstabe] 

Rang in der Haftungskaskade des Bail-in 

Eines der folgenden Merkmale ist auszuwählen: 

1 (Instrumente, die auf Ebene der relevanten Einheit vollständig oder 

teilweise als CET1-Instrumente anerkannt sind; vgl. Datenfelder 2.12 

und 2.14)  

2 (Instrumente, die auf Ebene der relevanten Einheit vollständig oder 

teilweise als AT1-Instrumente anerkannt sind, sofern nicht in Rang 1 

erfasst; vgl. Datenfelder 2.12 und 2.14)  

3 (Instrumente, die auf Ebene der relevanten Einheit vollständig oder 

teilweise als T2-Instrumente anerkannt sind, sofern nicht in Rang 1 

oder 2 erfasst; vgl. Datenfelder 2.12 und 2.14)  

4a bis 4z (Insolvenzrang entsprechend Datenfeld 2.1 bail-in-fähige 

Verbindlichkeiten, die gemäß § 39 InsO nachrangig sind, sofern nicht in 

Rang 1, 2 oder 3 erfasst) 

5 (Schuldtitel mit einem Insolvenzrang gemäß § 38 InsO i.V.m. § 46f 

Absatz 6 Satz 1 und Absatz 9 KWG („Non-preferred senior debt“)) 

6 (Forderungen gemäß § 38 InsO i.V.m. § 46f Absatz 5 KWG, inklusive 

Verbindlichkeiten gemäß § 46f Absatz 6 Satz 3 und § 46f Absatz 7 KWG 

(„Normale Insolvenzforderungen“)) 

7 (Einlagen gemäß § 46f Absatz 4 Nummer 2 KWG („Bevorrechtigte 

und nicht-gedeckte Einlagen“))  

Bei Rang 4 ist der Buchstabe gemäß Datenfeld 2.1 (Insolvenzrang) 

hinzuzufügen (siehe hierzu Erläuterungen im Anhang II zu Datenfeld 2.1). 

Die Ränge 5 und 6 entsprechen den Kategorien gemäß BaFin-Meldebogen 

LDR (Datenfeld1.17) 11 und, respektive, 12. Der Datenfeldeintrag soll 

lediglich die Kategorie als Ziffer und ggf. Buchstabe beinhalten, nicht aber 

die in Klammern stehenden Erläuterungen. 

Für eine mit einem Pfand, einem Zurückbehaltungsrecht oder einer 

Sicherheit besicherten Verbindlichkeit ist der Rang der Haftungskaskade 

anzugeben, der für den (möglichen) unbesicherten Teil der Verbindlichkeit 

Relevanz besitzt bzw. besitzen würde. 

1.17 
[entspr. BaFin-LDR- An-

hang]  

Kategorie gem. BaFin-Meldebogen LDR  

Die BaFin-LDR-Kategorie als Nummer gemäß BaFin-LDR-Anhang ist 

auszuwählen.  

Sofern eine Verbindlichkeit im BaFin-Meldebogen LDR auf mehrere Katego-

rien aufzuteilen ist, ist hier nur die niedrigste Kategorie für die gesamte Ver-

bindlichkeit anzugeben. 

1.18 [JJJJ-MM-TT] 

Emissionsdatum (Datum der ursprünglichen Emission) 

Hinweis: Falls es sich um eine Aufstockung („tap issue“) unter der gleichen 

WKN/ISIN handelt, ist die aus dieser Emission entstandene Verbindlichkeit 

zusammen mit der Verbindlichkeit aus der früheren Emission bzw. den 

früheren Emissionen unter der gegebenen WKN/ISIN in einer Zeile zu 

berichten. Das Emissionsdatum entspricht der ersten Emission unter der 

gegebenen WKN /ISIN.  

Für Verbindlichkeiten des Typs „Kontokorrentkonto / Tagesgeldkonto“ ist 

„n.a.“ einzutragen. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

1.19 [JJJJ-MM-TT] 

Früheste Ablösungsmöglichkeit (durch Gläubiger) 

Hinweis: Für Verbindlichkeiten des Typs „Kontokorrentkonto / 

Tagesgeldkonto“ ist „n.a.“ einzutragen 

1.20 [JJJJ-MM-TT] 

Vertraglicher Fälligkeitszeitpunkt 

Datum, an dem die Verbindlichkeit die vertraglich vereinbarte Endfälligkeit 

erreicht hat. 

Hinweis: Für Verbindlichkeiten ohne vertraglich vorgegebenes Laufzeitende 

ist als Datum „31.01.2099“ einzutragen.  

Für Verbindlichkeiten des Typs „Kontokorrentkonto / Tagesgeldkonto“ ist 

„n.a.“ einzutragen. 

1.23 [Attribute] 

Bilanzposition auf Ebene der relevanten Einheit  

Zuordnung der Verbindlichkeit zur Bilanzposition entsprechend relevanter 

Klassen aus § 2 RechKredV und dem Formblatt 1. 

Eines der folgenden Merkmale ist auszuwählen:  

 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, 

 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, 

 Verbriefte Verbindlichkeiten, 

 Sonstige Verbindlichkeiten, 

 Handelspassiva, 

 Nachrangige Verbindlichkeiten, 

 Genussrechtskapital, 

 Eigenkapital, 

 Andere. 

Sofern „Andere“ ausgewählt wird, ist die zutreffende Position gemäß HGB in 

einem separaten Datenfeld zu beschreiben. 

1.24 [Attribute] 

Bilanzposition auf Abwicklungsgruppenebene gemäß IFRS 

Zuordnung der Verbindlichkeit zur Bilanzposition gemäß IFRS. 

Es ist eines der folgenden Merkmale in Übereinstimmung mit der 

Zuordnung in FINREP (gemäß Verordnung (EU) 2015/534 der EZB, Anhang 

IV) auszuwählen:  

 010 Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten 

 070 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

finanzielle Verbindlichkeiten 

 110 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 

Verbindlichkeiten 

 280 Sonstige Verbindlichkeiten 

 300 Summe Eigenkapital 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

1.25 [Attribute] 

Art des Instruments bzw. der Verbindlichkeit 

Eines der folgenden Merkmale ist auszuwählen: 

 Eigentumstitel (z.B. Aktien), 

 Stille Einlage, 

 Genussrecht, 

 Inhaberschuldverschreibung, 

 Orderschuldverschreibung, 

 Namensschuldverschreibung, 

 Schuldscheindarlehen, 

 Certificate of Deposit / Commercial Paper, 

 Darlehen, 

 Kontokorrentkonto / Tagesgeldkonto, 

 Tagesgeld / Termingeld, 

 Andere. 

Sofern „Andere“ ausgewählt wird, ist die zutreffende Art der Verbindlichkeit 

in Datenfeld 1.25a zu beschreiben. 

Hinweis zur Unterscheidung zwischen den Kategorien „Kontokorrentkonto / 

Tagesgeldkonto“ und „Tagesgeld / Termingeld“: 

Unter die Kategorie „Kontokorrentkonto / Tagesgeldkonto“ fallen 

Einlagen, deren Beträge täglich vom Vertragspartner angepasst werden 

können (z.B. durch Überweisungen, Ein- und Auszahlungen). Diese Einlagen 

haben zudem bei Kontoeröffnung in der Regel kein vertraglich festgelegtes 

Endfälligkeitsdatum. Der von der Bank geschuldete Betrag sowie die Länge 

der Geschäftsbeziehung sind somit nach Kontoeröffnung mit großer 

Flexibilität vom Kunden wählbar.  

Einlagen, bei denen ein fester Betrag bei Vertragsbeginn eingezahlt wird, 

der – mit Ausnahme von im Voraus festgelegten Ein- und Auszahlungen 

(Tilgungen) sowie den vertraglich festgelegten außerordentlichen 

Kündigungsbedingungen – bis zum vertraglich festgelegten Laufzeitende 

konstant bleibt, fallen unter die Kategorie „Tagesgeld / Termingeld“.  

1.27 [JJJJ-MM-TT] 

Datum des nächsten Zinszahlungszeitpunkts 

Der Zahlbarkeitstag (Payment date), ab dem die Erträgnisausschüttung von 

der Gesellschaft zahlbar gestellt wird (WM-Feld: ED021). 

1.28 [JJJJ-MM-TT] 

Datum des nächsten (Teil-)Tilgungszahlungszeitpunkts 

Der Zahlbarkeitstag bzw. das Datum, an dem die (Teil-)Fälligkeit zahlbar 

gestellt wird (WM-Feld: VD010). 

Hinweis: Für Verbindlichkeiten des Typs „Kontokorrentkonto / 

Tagesgeldkonto“ ist „n.a.“ einzutragen. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

2.1 [Rang als Buchstabe] 

Einordnung des Ranges der Verbindlichkeit innerhalb der nachrangigen 

Verbindlichkeit gemäß § 39 InsO 

Sofern eine Verbindlichkeit vertraglich oder gesetzlich nachrangig i.S.v. § 39 

InsO ist, ist in diesem Datenfeld zusätzlich der insolvenzrechtliche Rang der 

Verbindlichkeit im Verhältnis zu allen anderen Verbindlichkeiten gemäß § 39 

InsO unter Beachtung der jeweiligen vertraglichen (§ 39 Absatz 2 InsO) und 

gesetzlichen (§ 39 Absatz 1 InsO) Bestimmungen als Buchstabe anzugeben.  

Dem niedrigsten Rang (d.h. dem Rang, der als letztes im Rahmen einer 

Insolvenz befriedigt würde) innerhalb aller Verbindlichkeiten gemäß 

§ 39 InsO wird dabei Buchstabe a zugewiesen, den nächst höheren Rängen 

sind entsprechend die nachfolgenden Buchstaben alphabetisch zuzuordnen. 

Die Zuordnung ist institutsspezifisch unter Beachtung der jeweiligen 

vertraglichen (§ 39 Absatz 2 InsO) und gesetzlichen (§ 39 Absatz 1 InsO) 

Bestimmungen vorzunehmen. 

Eine Auflistung der institutsspezifischen Rangfolge mit Erläuterungen zur 

institutsspezifischen Einordnung der Ränge ist der Datenlieferung 

beizulegen. Der Offenlegungsbericht kann zusätzlich als Referenz genutzt 

werden, sofern dieser hinreichend detailliert ist in Bezug auf die 

institutsspezifische Einordnung der Ränge. 

2.2 [Betrag in EUR] 

Ausstehender Nennwert je Stück in EUR 

Nennwert der kleinsten übertragbaren Einheit eines gestückelten 

Wertpapiers in EUR. (Siehe auch Anhang III, Frage 17) 

Bei Wertpapieren, die in EUR begeben wurden, entspricht dieser Wert dem 

WM-Feld GD455A für prozentnotierte Wertpapiere bzw. GD460A für 

stücknotierte Wertpapiere mit Nennwert.  

Für Wertpapiere, die in Fremdwährung begeben wurden, ist der in 

Datenfeld 2.3 angegebene Wert in EUR umzurechnen.  

Falls kein Nennwert existiert, ist „n.a.“ einzutragen.  

2.3 
[Betrag in Originalwäh-

rung] 

Ausstehender Nennwert je Stück in Originalwährung 

Nennwert der kleinsten übertragbaren Einheit eines gestückelten 

Wertpapiers in Originalwährung. (Siehe auch Anhang III, Frage 17) 

Der Wert entspricht dem WM-Feld GD455A für prozentnotierte Wertpapiere 

bzw. GD460A für stücknotierte Wertpapiere mit Nennwert. 

Falls kein Nennwert existiert, ist „n.a.“ einzutragen. 

2.8 [Betrag in EUR] 

Nominalbetrag der Globalurkunde in EUR 

Aktueller tatsächlich in Umlauf befindlicher Nennwert eines 

prozentnotierten Wertpapiers gemäß Globalurkunde zum Anfragestichtag 

in EUR. Im Falle von Globalurkunden mit einer „bis-zu“ Regelung für das 

Emissionsvolumen, ist der sich im Umlauf befindliche Nennwert (inkl. 

Eigenbestände) anzugeben. 

Für stücknotierte Wertpapiere ist „n.a.“ einzutragen.  

Für prozentnotierte Wertpapiere, die in EUR begeben wurden, entspricht 

der Wert dem WM-Feld GD650A.  

Für prozentnotierte Wertpapiere, die in Fremdwährung begeben wurden, ist 

der in Datenfeld 2.9 angegebene Wert in EUR umzurechnen. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

2.9 
[Betrag in Originalwäh-

rung] 

Nominalbetrag der Globalurkunde in Originalwährung 

Aktueller tatsächlich in Umlauf befindlicher Nennwert eines 

prozentnotierten Wertpapiers gemäß Globalurkunde zum Anfragestichtag 

in Originalwährung. Im Falle von Globalurkunden mit einer „bis-zu“ 

Regelung für das Emissionsvolumen, ist der sich im Umlauf befindliche 

Nennwert (inkl. Eigenbestände) anzugeben. 

Für stücknotierte Wertpapiere ist „n.a.“ einzutragen. 

Für prozentnotierte Wertpapiere entspricht der Wert dem WM-Feld 

GD650A. 

2.11 [Wert] 

Aktueller Poolfaktor 

Hinweis: Falls das Instrument nicht über einen Poolfaktor verfügt, ist „n.a.“ 

einzutragen. 

Der Wert entspricht dem WM-Feld GD177A. 

2.12 

2.16 

 

[Attribute] 

Art des Eigenmittels 

Konkrete Klassifizierung als Eigenmittelkomponente gemäß CRR. 

Sofern relevant, ist eines der folgenden Merkmale auszuwählen: 

 CET1, 

 AT1 mit voller Erfüllung der Anforderungen, 

 AT1 mit Bestandsschutz, 

 T2 mit voller Erfüllung der Anforderungen, 

 T2 mit Bestandsschutz, 

 T2 auslaufend. 

2.21 [LEI-Code/Firma] 

Zentralverwahrer 

Betreiber eines Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 1 Nr. 1 CSDR. Der Zentralverwahrer ist für die physische 

bzw. elektronische Verwahrung von Wertpapieren sowie die Abwicklung 

(Settlement) von Wertpapiertransaktionen auf den Finanzmärkten 

zuständig.  

Hinweis: Falls ein Wertpapier von einem der internationalen 

Zentralverwahrern (Clearstream Banking S.A., Luxemburg oder Euroclear 

Bank) verwahrt wird, sind die LEI Codes beider Zentralverwahrer, getrennt 

mit einem Semikolon, anzugeben.  

2.22 [LEI-Code/Firma] 

(Beauftragte) Zahlstelle für das Instrument bzw. Verbindlichkeit 

Unternehmen oder Unternehmensteil, welcher für die Zahlungsausführung 

an die Investoren (z.B. Dividenden oder Zinsen) zuständig ist. Falls das 

berichtende Unternehmen diese Funktion selbst ausführt, ist der LEI-Code 

der relevanten Einheit einzutragen. 

2.23 [LEI-Code/Firma] 

Handelsplatz (inklusive Freiverkehr, soweit bekannt), an dem das 

Instrument bzw. die Verbindlichkeit zum Handel zugelassen ist 

Der Begriff des Handelsplatzes gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 24 MiFID 

bzw. § 2 Absatz 22 WpHG umfasst den organisierten Markt (geregelten 

Markt), MTF und OTF. Für die Zwecke dieses Dokumentes sind außerdem 

Handelsplätze im Freiverkehr, sofern bekannt, zu berücksichtigen. 

Im Falle von mehreren Handelsplätzen, ist der Haupthandelsplatz in 

Datenfeld 2.23 und die Gesamtheit der Handelsplätze in dem Excelblatt 1.01 

(„Handelsplätze“) der Mustervorlage anzugeben. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

2.24 [LEI-Code/Firma] 

Treuhänder 

Stelle, die die Sicherungsrechte für Finanzinstrumente, die durch die 

relevante Einheit begeben wurden, im Interesse der Investoren hält und 

überwacht. 

2.25 [LEI-Code/Firma] 

Register für Angaben zu Gläubigern / Inhabern 

Unternehmen oder Unternehmensteil, bei dem die Informationen zum 

Gläubiger gespeichert sind. Falls diese Informationen bei der berichtenden 

Einheit gespeichert sind, ist der LEI-Code der relevanten Einheit anzugeben.  

2.26 [LEI-Code/Firma] 

(Nationale) Wertpapier-Kennnummern-Vergabestelle 

(Nationale) Vergabestelle für Wertpapierkennnummern und ISIN.  

Hinweis: Falls ein Wertpapier von einem der internationalen 

Zentralverwahrern (Clearstream Banking S.A., Luxemburg oder Euroclear 

Bank) verwahrt wird, sind die LEIs beider Zentralverwahrer, die in diesem Fall 

auch die Rolle der Wertpapier-Kennnummern-Vergabestellen einnehmen, 

getrennt mit einem Semikolon, anzugeben.  

2.27 [LEI-Code/Firma] 

Common Depository 

Für Wertpapiere, die bei den internationalen Zentralverwahrern als 

„Klassische Globalurkunde“ (Classical Global Note) verwahrt werden, ist das 

Common Depository anzugeben.  

2.28 [LEI-Code/Firma] 

Common Service Provider 

Für Wertpapiere, die bei den internationalen Zentralverwahrern als „Neue 

Globalurkunde“ (New Global Note) verwahrt werden, ist der Common 

Service Provider anzugeben.  

2.32 
[Sektor und Kundensyste-

matik Schlüssel] 

Sektoren- bzw. Branchenzuordnung des Vertragspartners 

Die Sektorenzuordnung erfolgt gemäß der Sektorengliederung des 

Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung unter Angabe 

des Kundensystematik- Schlüssels unter Berücksichtigung der aktuellsten 

Version der Statistischen Sonderveröffentlichung 2 (Bankenstatistik, 

Kundensystematik) der Deutschen Bundesbank. 

2.33 
[ISO 3166-1 alpha 2 Län-

dercode] 

Sitzland des Vertragspartners 

Hinweis: Falls es sich bei dem Vertragspartner um eine internationale 

Organisation handelt, ist „XX“ einzutragen. 

2.36 [Attribute] 

Art des Sicherungsrechts 

Sofern relevant, ist eines der folgenden Merkmale auszuwählen: 

 Pfandrecht, 

 Zurückbehaltungsrecht, 

 Bürgschaft, 

 Garantie, 

 Gewährträgerhaftung, 

 Andere.  

Sofern „Andere“ ausgewählt wird, ist die zutreffende Art des 

Sicherungsrechts in einem separaten Datenfeld zu beschreiben. 

2.39 [ja/nein] 

Nicht entschädigungsfähige Einlage gemäß § 6 EinSiG 

Handelt es sich bei der Verbindlichkeit um keine Einlage, so ist „n.a.“ 

einzutragen.  
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

2.44 [Betrag in EUR] 

Anteiliger Wert des Pfand- und Zurückbehaltungsrechts oder der 

Sicherheit basierend auf der aktuellen internen Bewertung 

Bei einer mit einem Pfand, einem Zurückbehaltungsrecht oder einer 

Sicherheit besicherten Verbindlichkeit ist der Marktwert der Besicherung 

anzugeben. Bei unbesicherten Verbindlichkeiten ist hier Null anzugeben. 

Dieser Betrag determiniert den besicherten und damit auch den 

unbesicherten Teil jeder besicherten Verbindlichkeit. Bei Sicherheitenpools, 

die der Besicherung mehrerer Einzelpositionen dienen, ist der Marktwert der 

Sicherungsgegenstände anteilig auf alle durch diesen Sicherheitenpool 

abgedeckten Einzelpositionen anzuwenden. Bei nachrangigen Sicherheiten 

ist der ausstehende Restbetrag der vorrangig besicherten Verbindlichkeiten 

abzuziehen. 

2.45 [Spezifische ID] 

Interne Identifikationsnummer der Verpfändung, des Pfand- und 

Zurückbehaltungsrechts oder der Sicherheit/des Sicherheitenpools 

Um die Aktualisierung der Sicherheitenwerte durch den Bewerter der 

Verbindlichkeit/dem Instrument zuordnen zu können, muss eine 

nachverfolgbare Verbindung zwischen beiden Elementen bestehen. Sollten 

mehrere IDs für eine Verbindlichkeit einschlägig sein, sind alle IDs in diesem 

Datenfeld aufzuführen und mit einem Semikolon voneinander abzutrennen. 

2.47 [Kurzbeschreibung] 

Art der Sicherheit  

Sofern relevant, ist eines der folgenden Merkmale auszuwählen: 

 Immobilien, 

 Schiffe, 

 Flugzeuge, 

 Andere.  

Sofern „Andere“ ausgewählt wird, ist die zutreffende Art in einem separaten 

Datenfeld zu beschreiben. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

2.50 [Attribute] 

Strukturiert oder andere nicht standardisierte Vertragsbedingungen: 

Es ist anzugeben, ob das Instrument als strukturiert anzusehen ist (vgl. 

oben) oder spezielle nicht standardisierte Bedingungen enthält. Als 

strukturierte Schuldtitel gelten hier schuldrechtliche Verpflichtungen, die 

eine eingebettete Derivatkomponente enthalten und deren Renditen von 

einem Basiswert bspw. von einem zugrundeliegenden Wertpapier oder 

Index (öffentlicher oder spezieller Index, z. B. basierend auf Aktien oder 

Schuldverschreibungen, festverzinslichen Anlagen oder Krediten, Devisen, 

Rohstoffe usw.) bestimmt werden. Strukturierte Schuldtitel umfassen keine 

Schuldinstrumente, die nur Kauf- oder Verkaufsoptionen beinhalten, d. h. 

der Wert des Instruments wird nicht von einem eingebetteten Derivat 

bestimmt. 

Es sind folgende Merkmale auszuwählen: 

 Nicht strukturiert/einfach, 

 Strukturiert, 

 Sonstige nicht standardisierte Vertragsbedingungen. 

„Nicht standardisierte Vertragsbedingungen“ bezieht sich auf 

Vertragsbedingungen, die u. a. Art und Fälligkeit des Vertrages beeinflussen 

können. Beispiele für solche nicht standardisierten Bedingungen sind 

Material-Adverse-Change-Klauseln. 

Sofern „Sonstige nicht standardisierte Vertragsbedingungen“ ausgewählt 

wird, ist die zutreffende Art in einem separaten Datenfeld zu beschreiben. 

2.51 [Betrag in EUR] 

Ausstehender Marktwert/Fair Value des strukturierten Schuldtitels 

Hinweis: Bei der Bestimmung des Werts ist der Einfluss durch das eigene 

Kreditrisiko der relevanten Einheit nicht zu berücksichtigen. Eigenbestände 

dürfen zudem nicht in die Berechnung des Betrags einfließen.   

2.52 [Betrag in EUR] 

Ausstehender garantierter Mindestrückzahlbetrag des strukturierten 

Schuldtitels 

Hinweis: Eigenbestände dürfen nicht in die Berechnung des Betrags 

einfließen.  

2.53 [Attribute] 

Basiswert des Instruments 

Basiswert entsprechend der Taxonomie “ISDA OTC Derivatives Taxonomy 

v1.0“.  

Sofern relevant, ist eines der folgenden Merkmale auszuwählen: 

 Kredit (1) – „Credit“, 

 Zinssatz (2) – „Interest Rate“, 

 Ware (3) – „Commodity“, 

 Devisen (4) – „Foreign Exchange“, 

 Eigenkapitalinstrument (5) – „Equity“, 

 Andere (6). 

Sofern „Andere (6)“ ausgewählt wird, ist die zutreffende Art in einem 

separaten Datenfeld zu beschreiben. 

2.54 [Attribute] 

Art der Bestimmung des Marktwerts/Fair Values  

Sofern relevant, ist eines der folgenden Merkmale auszuwählen: 

 Mark to market, 

 Mark to model. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

2.55 [ja/nein] 

Prozentnotiertes Wertpapier 

Dieses Feld dient der Unterscheidung zwischen stück- und prozentnotierten 

Wertpapieren. Für prozentnotierte Wertpapiere ist „ja“ und für stücknotierte 

Wertpapiere ist „nein“ einzutragen.  

Der Wert lässt sich aus dem WM-Feld GD440 ableiten. 

2.58 [ISIN] 

Eindeutige Kennung des Basiswerts 

Der Basiswert ist das dem strukturierten Schuldtitel zugrundeliegende 

Bezugsobjekt (z.B. Aktie, Währung, Rohstoff), welches für die Berechnung 

des Auszahlungsbetrages und/oder der Kuponzahlungen des strukturierten 

Schuldtitels maßgeblich ist. 

Der Wert entspricht dem WM-Feld UD021PI. 

2.59 
[Anzahl Einheiten des Ba-

siswerts] 

Bezugsverhältnis je Stück18 

Das Bezugsverhältnis entspricht der Anzahl der Einheiten des Basiswerts, auf 

die sich der strukturierte Schuldtitel bezieht. (Zum Beispiel bezieht sich bei 

einem Bezugsverhältnis von 10,00 eine Aktienanleihe auf 10 Aktien.) 

Der Wert entspricht dem WM-Feld UD011D. 

3.7 [Attribute] 

Art des Rahmenvertrags 

Angabe des für die Rahmenvereinbarung verwendeten Formats durch 

Auswahl von 

• "DRV 1993/2001“ = Deutscher Rahmenvertrag für 

Finanztermingeschäfte 1993/2001, 

• „DRV 2018“, 

• „ISDA 2002 MA“,  

• „ISDA 1992 MA“,  

• „ISDA 1987 MA“,  

• „ISDA 1986 MA“,  

• „ISDA 1985 MA“, 

• „Einzelkontrakt“ oder  

• „Sonstige Rahmenvereinbarung“. 

Sofern „Sonstige Rahmenvereinbarung“ ausgewählt wird, ist die zutreffende 

Art in einem separaten Datenfeld zu beschreiben. 

3.8 [Attribute] 

ISDA Protocol Resolution Stay – Relevante Einheit 

Hier ist anzugeben, ob die relevante Einheit sich verpflichtet hat, ein ISDA 

Resolution Stay Protocol einzuhalten. Dies erfolgt durch Auswahl von  

• „Ja – ISDA Universal Protocol “, 

• „Ja - ISDA JMP – German Jurisdictional Module“, 

• „Ja – Andere Vereinbarungen“ oder  

• „Nein“, 

• n.a. (bei Verträgen, die keinem Recht eines Drittstaates 

unterliegen). 

                                                        
18  Die Beschreibung des Datenfelds ist an die Standards und Definitionen des Deutschen Derivate Verbands angelehnt. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

3.9  [Attribute] 

Anerkennung Resolution Stay – Gegenpartei 

Hier ist anzugeben, ob die Gegenpartei einen Resolution Stay anerkannt 

hat. Dies erfolgt durch Auswahl von  

• „Ja – ISDA Universal Protocol “,  

• „Ja – ISDA JMP – German Jurisdictional Module“,  

• „Ja – Andere Vereinbarung“ oder  

• „Nein“, 

• n.a. (bei Verträgen, die keinem Recht eines Drittstaates 

unterliegen).  

3.15 [Betrag in EUR] 

Nettowert zu Marktpreisen 

Ungezahlte Beträge oder andere Beträge, die das in Abwicklung befindliche 

Unternehmen der Gegenpartei schuldet, abzüglich ungezahlter Beträge und 

anderer Beträge, die die Gegenpartei dem in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen schuldet, jeweils zum Close-Out-Datum. Das heißt, eine 

Derivate-Verbindlichkeit ist mit einem positivem Wert einzutragen. 

3.16 [Betrag in EUR] 

Nettowert hinterlegter Sicherheiten 

Der Netto-Marktwert der gestellten Sicherheiten innerhalb eines Netting-

Satzes  

(d. h. gestellte Sicherheiten abzüglich erhaltener Sicherheiten). Hierbei sind 

auch Margin-Konten im Rahmen von Netting-Vereinbarungen zu 

berücksichtigen. Hat das Unternehmen den Gegenparteien Netto-

Sicherheiten gestellt, ist dies als positiver Wert anzugeben. Das heißt, 

überschreiten die gestellten Sicherheiten die erhaltenen Sicherheiten ist ein 

positiver Wert einzutragen.  

3.17 [Betrag in EUR] 

Geschätzter Close-Out-Betrag 

Der Wert, der den Betrag der Verluste oder aufgelaufener Kosten durch 

derivative Gegenparteien oder von ihnen erzielte Gewinne abdeckt, indem 

der wirtschaftliche Gegenwert zu den wesentlichen Vertragsbedingungen 

und die Optionsrechte der Parteien in Bezug auf die gekündigten Verträge 

eingedeckt oder erworben wird. Die für eine Bestimmung dieses Wertes 

gemäß der DelVO (EU) 2016/1401 erforderlichen Schätzungen können sich 

in Einzelfällen als sehr schwierig erweisen. Daher können stattdessen 

Näherungswerte, die auf verfügbaren Daten wie den aufsichtlichen 

Anforderungen für das Marktrisiko beruhen, verwendet werden. Ein 

positiver Wert für den geschätzten „Close-Out-Betrag“ führt zu einer 

Erhöhung des geschätzten Betrags der vorzeitigen Kündigung, während ein 

negatives Vorzeichen den geschätzten Betrag der vorzeitigen Kündigung 

verringern würde. 
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Datenfeld ID 
Ausprägung des Daten-

felds 
Erläuterungen/Beispiele 

3.18 [Betrag in EUR] 

Geschätzter Betrag der vorzeitigen Kündigung 

Dieser Betrag wird unter Bezugnahme auf die Regelungen der DelVO (EU) 

2016/1401 hinsichtlich der Bewertung von Derivaten gemäß Artikel 49 

Absatz 4 der BRRD wie folgt bestimmt: 

„Der Bewerter bestimmt den Wert der Verbindlichkeiten aus 

Derivatekontrakten als Betrag der vorzeitigen Kündigung, der als Summe 

der folgenden Beträge berechnet wird:  

•       unbezahlte Beträge, Sicherheiten oder sonstige fällige Beträge, die das 

in Abwicklung befindliche Institut der Gegenpartei schuldet, abzüglich 

der unbezahlten Beträge, Sicherheiten und anderen Beträge, welche 

die Gegenpartei dem in Abwicklung befindlichen Institut am Close-

Out-Datum schuldet;  

•       ein Close-Out-Betrag, der den Betrag der Verluste oder aufgelaufenen 

Kosten von Gegenparteien der Derivate oder von ihnen realisierte 

Gewinne umfasst, indem der wirtschaftliche Gegenwert zu den 

wesentlichen Vertragsbedingungen und die Optionsrechte der 

Parteien in Bezug auf die gekündigten Verträge eingedeckt oder 

erworben wird.“  

Der geschätzte Betrag der vorzeitigen Kündigung muss dem Nettowert zu 

Marktpreisen abzüglich des Nettowerts der gestellten Sicherheiten 

zuzüglich des geschätzten „Close-Out-Betrags“ entsprechen. 

Hinweis: Falls der Nettowert der gestellten Sicherheiten den Nettowert zu 

Marktpreisen übersteigt, ist als geschätzter Betrag der vorzeitigen 

Kündigung ein Wert von Null einzutragen. 
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4.7 [Attribute] 

Art des Rahmenvertrags 

Es sind folgende Optionen möglich 

 „MRAA“ = Master Repurchase Agreement,  

 „GMRA“ = Global Master Repurchase Agreement, 

 „MSLA“ = Master Securities Loan Agreement,  

 „GMSL“ = Global Master Securities Loan Agreement,  

 „ISDA“ = ISDA,  

 „DERP“ = Deutscher Rahmenvertrag für 

Wertpapierpensionsgeschäfte,  

 „CNBR“ = China Bond Repurchase Master Agreement,,  

 „KRRA“ = Korea Financial Investment Association (KOFIA) 

Standard Repurchase Agreement, 

 „CARA“ = Investment Industry Regulatory Organization of Canada 

(IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement 

 „FRFB“ = Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions 

Livrees,  

 „CHRA“ = Swiss Master Repurchase Agreement,  

 „DEMA“ = German Master Agreement,  

 „JPBR“ = Japanese Master Agreement on the Transaction with 

Repurchase Agreement of the Bonds,  

 „ESRA“ = Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores,  

 „OSLA“ = Overseas Securities Lending Agreement (OSLA),  

 „MEFI“ = Master Equity and Fixed Interest Stock Lending 

Agreement (MEFISLA),  

 „GESL“ = Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA),  

 „KRSL“ = Korean Securities Lending Agreement (KOSLA),  

 „DERD“ = Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen,  

 „AUSL“ = Australian Masters Securities Lending Agreement 

(AMSLA),  

 „JPBL“ = Japanese Master Agreement on Lending Transaction of 

Bonds,  

 „JPSL“ = Japanese Master Agreement on the Borrowing and 

Lending Transactions of Share Certificates, 

 „BIAG“ = bilateraler Vertrag,  

 „CSDA“ = bilateraler Vertrag zwischen Zentralverwahrern,  

 „OTHR“ bei einem anderen Rahmenvertrag als den oben 

aufgeführten Verträgen. 

Sofern „OTHR“ ausgewählt wird, ist die zutreffende Art in einem 

separaten Datenfeld zu beschreiben. 

4.16 [Betrag in EUR] 

Nettowert zu Marktpreisen 

Der Netto-Marktwert der Beträge und Wertpapiere, deren Zahlung oder 

Lieferung das in Abwicklung befindliche Unternehmen der Gegenpartei 

schuldet und einschließlich von erhaltenen Sicherheiten (z.B. Wertpapieren), 

abzüglich des Netto-Marktwerts der Beträge und Wertpapiere, deren 

Zahlung oder Lieferung die Gegenpartei dem in Abwicklung befindlichen 

Unternehmen schuldet und einschließlich von gegebenen Sicherheiten, 

jeweils zum Close-Out Datum. Das heißt, eine Netto-Verbindlichkeit des in 

Abwicklung befindlichen Instituts ist mit einem positivem Wert einzutragen. 
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4.17 [Betrag in EUR] 

Geschätzter Close-Out-Betrag 

Bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften eines Rahmenvertrags handelt es 

sich grundsätzlich um Finanzleistungen im Sinne des § 104 InsO. Für sie 

gelten folglich die Absätze 1 bis 4 des § 93 SAG analog. Der Betrag sollte 

folglich in fachlicher Analogie an die Regelungen der DelVO (EU) 2016/1401 

hinsichtlich der Bewertung von Derivaten gemäß Artikel 49 Absatz 4 der 

BRRD geschätzt werden. 

Ein positiver Wert für den geschätzten Close-Out-Betrag führt zu einer 

Erhöhung des geschätzten Betrags der vorzeitigen Kündigung, während ein 

negatives Vorzeichen den geschätzten Betrag der vorzeitigen Kündigung 

verringern würde. 

4.18 [Betrag in EUR] 

Geschätzter Betrag der vorzeitigen Kündigung 

Der geschätzte Betrag der vorzeitigen Kündigung muss dem Nettowert zu 

Markpreisen (Datenfeld 4.16) zuzüglich des geschätzten Close-Out-Betrags 

(Datenfeld 4.17) entsprechen.  

5.10 [Attribute] 

Auslösendes Ereignis 

Das Ereignis, welches eine Zahlung laut Garantievertrag auslöst. 

Es sind folgende Optionen möglich: 

 Zahlungsunfähigkeit, 

 Kreditwürdigkeit, 

 Liquidität, 

 Andere. 

Sofern „Andere“ ausgewählt wird, ist die zutreffende Art in einem separaten 

Datenfeld zu beschreiben.  
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Anhang III – Häufig gestellte Fragen 

A.  Allgemeine Fragen zu den Anforderungen dieses Rundschreibens 

1. Gibt es einen Stichtag zur Erfüllung der Vorgaben der MaBail-in? 

Die konkrete Implementierung der Vorgaben der MaBail-in zur Erreichung des Zielbildes und der Zeit-

punkt, zu dem das Zielbild erreicht sein muss, werden im Rahmen der Abwicklungsplanung institutsspe-

zifisch im Hinblick auf den jeweiligen Ist-Zustand und den jeweils erwarteten Umsetzungsaufwand von 

der BaFin festgelegt. 

2. Was ist der Unterschied zwischen MaBail-in- und LDR-Datenerhebung? 

Der Meldebogen Liability Data Report (LDR) ist eine regelmäßige Institutsmeldung, deren Zweck grund-

sätzlich in der Bestimmung der MREL-Kapazität liegt. Die Datenerhebung der MaBail-in ist hingegen eine 

ad hoc-Datenabfrage, welche die Institute nach Aufforderung der Abwicklungsbehörde im Krisenfall be-

reitstellen müssen. Im Rahmen der Abwicklungsplanung können diesbezügliche Testläufe angefragt wer-

den. Die Datenabfrage durch die MaBail-in dient im Wesentlichen vier Zwecken: Datenbeschaffung zur  

(1) Aufstellung der Haftungskaskade, 

(2) Abschätzung der Auswirkungen des Bail-in auf die Finanzmärkte/Realwirtschaft,  

(3) Bail-in-Berechnung und 

(4) externen Bail-in-Implementierung.  

Die MaBail-in referenziert auf die Informationsanforderungen des LDR der BaFin und ergänzt diese. In-

formationen aus dem LDR-Meldebogen können daher als Grundlage herangezogen werden, die jedoch 

mit der MaBail-in-Datenerhebung um weitere entscheidungsrelevante und kurzfristig zu beschaffende 

Informationen erweitert werden müssen.  

3. Warum berücksichtigt die MaBail-in den Eigenbestand? 

Die Erfassung von Eigen- und Fremdbestand der Wertpapiere ist im Rahmen der MaBail-in notwendig, 

da dem Bail-in alle bail-in-fähigen Verbindlichkeiten unterliegen.  

Unter bail-in-fähigen Verbindlichkeiten i. S. d. Bail-in sind grundsätzlich sämtliche Forderungen aus ei-

nem Schuldverhältnis zu verstehen, sofern sie nicht gesetzlich oder im Einzelfall aufgrund einer Ermes-

sensentscheidung der Abwicklungsbehörde ausgenommen wurden. Das Entstehen und der Fortbestand 

eines Schuldverhältnisses setzen begrifflich voraus, dass sich (mindestens) zwei verschiedene Personen 

als Gläubiger und Schuldner gegenüberstehen. Das Schuldverhältnis erlischt grundsätzlich, wenn sich 

Forderung und Schuld in einer Person vereinigen. Hiervon gibt es jedoch zahlreiche Ausnahmen, die ent-

weder auf besonderen gesetzlichen Regelungen beruhen oder von der Rechtsprechung zum Schutze 

Dritter entwickelt worden sind. Bei Wertpapieren ist im Falle des Erwerbs und Besitzes eigener Schuldver-

schreibungen zu beachten, dass durch die Vereinigung von Schuldner und Gläubiger die Verbindlichkeit 

aus Inhaberpapieren dann nicht erlischt, wenn bei dem Erwerb des Wertpapiers der Erhalt des Papiers 

und nicht die Tilgung der Schuld beabsichtigt war. Unter dem Eigenbestand i. S. d. MaBail-in sind folglich 

eigene Wertpapiere zu verstehen, welche das Institut selbst hält. Dies können zum Beispiel zur Kurs-

pflege zurückgekaufte Wertpapiere oder noch nicht ausgereichte Teile einer Emission sein.  

Eigen- und Fremdbestand unterscheiden sich in ihrer Wirkungsweise im Falle eines Bail-in. Die Besonder-

heit des Eigenbestands ist, dass die Herabschreibung von relevanten Kapitalinstrumenten und bail-in-

fähigen Verbindlichkeiten, die im Eigenbestand gehalten werden, effektiv zu keiner Erhöhung des Netto-



BaFin – Rundschreiben 02/2024(A) – MaBail-in  Seite 52 von 63 

vermögenswerts führt, da neben der Reduktion der Verbindlichkeit ein Vermögensgegenstand des Insti-

tuts in gleicher Höhe „erlischt“. Ebenso führt die Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und 

bail-in-fähigen Verbindlichkeiten im Eigenbestand zwar zur Entstehung neuer (im Eigenbestand gehalte-

ner) Aktien, aber nicht zur Entstehung von hartem Kernkapital, da eigene Aktien im Rahmen der Bestim-

mung des harten Kernkapitals abzuziehen sind. Aufgrund dessen ist es notwendig, dass im Rahmen der 

Datenerhebung nach MaBail-in angegeben wird, welche Wertpapiere im Eigenbestand gehalten werden.  

4. Was ist Bestandteil der internen Auswirkungsanalyse?  

Die interne Auswirkungsanalyse dient grundsätzlich dazu, die Auswirkungen (1) der beabsichtigten Her-

abschreibung und/oder Umwandlung und (2) der Bewertung für Abwicklungszwecke19, ggf. in mehreren 

Iterationen, auf die nachfolgenden Ebenen zu simulieren bzw. abzuschätzen:  

 wesentliche Aktiv- und Passivpositionen gemäß den jeweils anzuwendenden Rechnungsle-

gungsvorschriften sowie die Adjustierung der zuvor auf den Anfragestichtag fortgeschriebenen 

Bilanz unter Beachtung von Ziffer 5.3.,  

 Veränderungen im bilanziellen Eigenkapital gemäß den jeweils anzuwendenden Rechnungs-

legungsvorschriften sowie die Adjustierung der zuvor auf den Anfragestichtag fortgeschriebe-

nen Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Gesamtergebnisrechnung unter Beachtung von Ziffer 

5.3., 

 Auswirkungen auf die Elemente des zuvor auf den Anfragestichtag fortgeschriebenen Gesamtri-

sikobetrages gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR, die Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß 

Artikel 429 Absatz 4 CRR und auf die Eigenmittel gemäß Teil 2 CRR unter Beachtung von Ziffer 

5.3. 

Bevor eine interne Auswirkungsanalyse erfolgen kann, bedarf es zunächst einer Stichtagsfortschrei-

bung. Das heißt, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Gesamtrisikobetrag, die Gesamtrisi-

kopositionsmessgröße und die Eigenmittel müssen zunächst auf den Anfragestichtag (z.B. auf Basis des 

letztverfügbaren Abschlusses) fortgeschrieben werden. Wie Ziffer 4.1.12. dargelegt, dürfen Schätzwerte 

aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit verwendet werden, sofern dies unter Beachtung der zur Ver-

fügung stehenden Informationen und unter Berücksichtigung der Unsicherheit nachvollziehbar, sachge-

recht und mit angemessener Sorgfalt erfolgt. Die relevante Einheit muss folglich zunächst ein entspre-

chendes Vorgehensmodell zur näherungsweisen Stichtagsfortschreibung entwickeln und implementie-

ren. Es ist im Rahmen der Abwicklungsplanung mit der Abwicklungsbehörde abzustimmen. 

Im Rahmen des Vorgehensmodells sollten zunächst die wesentlichen Bilanzpositionen (z.B. Handelsbe-

stand, Beteiligungen, Forderungen an Kunden), die wesentlichen Einflussfaktoren (z.B. Marktpreise, Bo-

nität, erwartete Zahlungsströme, Sicherheitenwerte) auf die Positionen und die Wirkungszusammen-

hänge (z.B. durch FV-Bewertung, Risikovorsorge, Hedge-Accounting) zwischen den einzelnen Ebenen 

(z.B. Bilanz und Eigenmittel) aufzeigt werden. Es sollen jene Aktiv- und Passivpositionen der Bilanz als 

wesentlich betrachtet werden, die grundsätzlich über ihre Veränderung materielle Auswirkungen auf die 

Gewinn- und Verlustrechnung, das Eigenkapital, den Gesamtrisikobetrag und die Eigenmittel der rele-

vanten Einheit bzw. der Abwicklungsgruppe haben. Sollte die relevante Einheit eine Bilanzposition als 

nicht wesentlich ansehen, ist dies gesondert im Rahmen der Ausarbeitung zu begründen. 

Bei der Bestimmung der Wesentlichkeit sollte die relevante Einheit zumindest die Dimensionen „Volu-

men“ und „Volatilität“ berücksichtigen. Unter der Dimension „Volumen“ ist der Anteil der Bilanzposition 

                                                        
19  Ergebnisse der Bewertung 1 und der Bewertung 2 sind zu beachten: Bewertung 1 (Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a SRM-VO 

bzw. § 71 Absatz 1 Nummer 1 SAG): Die Bewertung dient als Grundlage für die Feststellung, ob die Voraussetzungen für eine 

Abwicklung oder eine Herabschreibung und/oder Umwandlung relevanter Kapitalinstrumente („WDCCI“) erfüllt sind. Bewertung 

2 (Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe b bis g SRM-VO bzw. § 71 Absatz 1 Nummer 2 bis 8 SAG): Die Bewertung dient vor allem der 

Entscheidung über die Wahl und die Ausgestaltung der Abwicklungsstrategie (z.B. über die Höhe einer eventuellen Herabschrei-

bung und/oder Umwandlung von Kapitalinstrumenten). 
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an der Bilanzsumme zu verstehen. Zumindest Positionen mit einem Anteil an der Bilanzsumme (entwe-

der der relevanten Einheit oder der Abwicklungsgruppe) von 5% oder mehr sollten als wesentlich erach-

tet werden. Weiterhin sollten Positionen auch dann als wesentlich erachtet werden, wenn ihr Anteil an 

der Bilanzsumme (entweder der relevanten Einheit oder der Abwicklungsgruppe) zwar unter 5% liegt, sie 

aber eine entsprechende hohe Volatilität aufweisen. Unter Volatilität ist in diesem Zusammenhang die 

Sensitivität der Bilanzposition auf die Eigenmittel und das Eigenkapital der relevanten Einheit und der 

Abwicklungsgruppe (unter Beachtung einer Krisensituation) zu verstehen. 

5. In welcher Struktur und welchem Format sollen die Ergebnisse der Stichtagsfortschrei-

bung und der internen Auswirkungsanalyse von der relevanten Einheit bereitgestellt wer-

den? 

Da es sich bei der internen Auswirkungsanalyse um eine sequentielle Fortentwicklung der Stichtagsfort-

schreibung handelt, bietet es sich an, die Entwicklung der buchhalterischen und regulatorischen Größen 

im Zeitablauf zu verdeutlichen, indem die Ergebnisse nebeneinander präsentiert werden.  

 Das Idealbild einer Lieferung der Informationen der Stichtagsfortschreibung (Ziffer 4.1.9.) ist in 

der nachstehenden Abbildung (obere Hälfte) dargestellt. Die Datenpunkte der Stichtagsfort-

schreibung werden neben den Datenpunkten der letzten regulären Berichterstattung (z.B. Jah-

resabschluss für Bilanzdaten, letzte CoRep-Meldung für regulatorische Daten) präsentiert, wobei 

die einzelnen Positionen der Stichtagsfortschreibung in der gleichen Zeile wie die äquivalenten 

Werte der letzten Berichterstattung dargestellt werden.  

 Die Lieferung der Informationen der internen Auswirkungsanalyse besteht aus den Informatio-

nen, die im Rahmen der Stichtagsfortschreibung (Ziffer 4.1.9.) geliefert wurden, ergänzt um die 

Ergebnisse der internen Auswirkungsanalyse (Ziffer 4.2.1.). Dieses Idealbild ist graphisch in der 

unteren Hälfte der nachstehenden Abbildung dargestellt.   

 Die Lieferungen der für die Zwecke der Ziffern 4.1.9. und 4.2.1. relevanten Informationen erfol-

gen in Excel-Dateien. 
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6. Welche Nicht-Abwicklungseinheiten stehen im Fokus der MaBail-in? 

Für Nicht-Abwicklungseinheiten gelten die spezifischen Anforderungen der MaBail-in (siehe insbeson-

dere Ziffer 4.1.8), wenn sie dazu in der Abwicklungsplanung aufgefordert werden.  

Davon ausgenommen sind grundsätzlich Nicht-Abwicklungseinheiten, für die der Abwicklungsplan eine 

Liquidation im Rahmen eines Insolvenzverfahrens vorsieht. Die Abwicklungsbehörde behält sich aller-

dings die Möglichkeit vor, die Anforderungen der MaBail-in auch an diese Nicht-Abwicklungseinheiten 

zu stellen. Anlass hierfür können beispielsweise ökonomische Notwendigkeiten sein, wenn etwa potenti-

elle Verluste von Enkelunternehmen (z.B. CRR-Kreditinstitute) über ein grundsätzlich Insolvenz-geeigne-

tes Tochterunternehmen (z.B. Finanzholding) zur Abwicklungseinheit (z.B. CRR-Kreditinstitut) transferiert 

werden sollen. In einem solchen Fall würde die Abwicklungsbehörde im Rahmen der Abwicklungspla-

nung mitteilen, dass an das bisher grundsätzlich Insolvenz-geeignete Tochterunternehmen die Anforde-

rungen der MaBail-in ausnahmsweise gestellt werden sollen. Zu beachten ist ferner, dass ein essentieller 

Bestandteil zur Vorbereitung des internen Verlusttransfers die Festsetzung einer internen MREL-Anforde-

rung ist. Allerdings sieht Art. 12g Absatz 1 Unterabsatz 1 SRM-VO bzw. § 49f Absatz 1 Satz 1 SAG bei 

Nicht-Abwicklungseinheiten standardmäßig nur für CRR-Kreditinstitute und bestimmte Wertpapierinsti-

tute die Festlegung einer internen MREL-Anforderung vor. Eine MREL-Festsetzung für andere Nicht-Ab-

wicklungseinheiten ist etwa dann möglich, wenn ökonomische Notwendigkeiten bestehen (siehe Beispiel 

des vorgehenden Absatzes).      

7. Welche Anforderungen bestehen an einen Restrukturierungsplan? 

Die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Anforderungen an den Restrukturie-

rungsplan ergeben sich aus dem § 103 SAG, der DelVO 2016/1400 und der Leitlinien der EBA20. Gemäß 

§ 103 SAG ist im Restrukturierungsplan festzulegen, wie innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens die 

vollständige oder teilweise Fortführung der Geschäftstätigkeit des Instituts sichergestellt werden kann. Die 

BRRD spricht in diesem Zusammenhang sogar von langfristiger Existenzfähigkeit des Instituts (Art. 52 

(4) BRRD). 

Unter der Wiederherstellung der langfristigen Existenzfähigkeit versteht die EBA, dass die folgenden Vo-

raussetzungen erfüllt sind: 

 Das Institut ist in der Lage ihren Internal Capital Adequacy Assessement Process (ICAAP) entspre-

chend der Anforderungen der CRD einzuhalten. 

 Das Institut erfüllt vorausschauend alle einschlägigen Aufsichtsanforderungen und sonstigen 

rechtlichen Anforderungen. 

 Das Institut weist ein Geschäftsmodell auf, das auch langfristig tragfähig ist.  

Der Restrukturierungsplan berücksichtigt unter anderem die aktuelle Lage und die künftigen Aussichten 

auf den Finanzmärkten und enthält Annahmen für den besten wie für den schlechtesten Fall. Die Annah-

men im Restrukturierungsplan sollen realistisch sein und sind mit sektorweiten Referenzwerten zu ver-

gleichen. Gemäß § 103 (2) SAG hat der Restrukturierungsplan mindestens die folgenden Bestandteile 

zu enthalten: 

1. eine detaillierte Analyse der Ursachen und Umstände, auf Grund derer die Bestandsgefährdung 

des Instituts eingetreten ist, 

2. eine Beschreibung der zu treffenden Maßnahmen, die die finanzielle Solidität und Überlebensfä-

higkeit des Instituts wiederherstellen sollen, einschließlich der Folgen der Maßnahmen für die Ar-

beitnehmer und 

3. einen Zeitplan für die Umsetzung dieser Maßnahmen. 

                                                        
20  Siehe EBA/GL/2015/21. 
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§ 103 (3) SAG nennt einen nicht abschließenden Katalog von Maßnahmen, die im Rahmen des Rest-

rukturierungsplans getroffen werden können: 

1. die Restrukturierung von Geschäftsaktivitäten; 

2. Änderungen der operativen Systeme und der Institutsinfrastruktur; 

3. die Aufgabe von verlustbringenden Geschäftsaktivitäten; 

4. die Umstrukturierung bestehender Geschäftsaktivitäten, um deren Wettbewerbsfähigkeit wieder-

herzustellen; 

5. die Veräußerung von Vermögenswerten oder Geschäftsbereichen. 

Entsprechend den Leitlinien der EBA, muss der Restrukturierungsplan zumindest die folgenden Kriterien 

erfüllen:21 

1. Glaubwürdigkeit 

Die Implementierung des Restrukturierungsplan soll mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Wiederherstel-

lung der langfristigen Existenzfähigkeit des Instituts führen. Die Ausführungen müssen hierbei auf glaub-

haften Annahmen, einer szenariobasierten Analyse und angemessenen und konkreten Performanceindi-

katoren beruhen. Alle Annahmen und Performanceindikatoren sollten mit angemessenen Benchmarks ver-

glichen werden und im Einklang mit verfügbaren makroökonomischen Prognosen stehen. Das Worst-Case 

Szenario sollte einer signifikanten, aber dennoch plausiblen, Verschlechterung der Annahmen des Base-

Case Szenarios entsprechen. Die Wiederherstellung der langfristigen Existenzfähigkeit sollte ohne zusätz-

liche Abwicklungsmaßnahmen geplant werden, die über die in der Abwicklungsanordnung vorgesehenen 

Maßnahmen hinausgehen. 

2. Angemessenheit der Restrukturierungsstrategie und der Maßnahmen 

Die im Restrukturierungsplan enthaltenen Annahmen und die Restrukturierungsstrategie sollen konsistent 

sein mit der Bewertung und der Einschätzung der Abwicklungsbehörde und der Aufsichtsbehörde, die zur 

Feststellung des FOLTF geführt hat. Der Restrukturierungsplan sollte umsetzbar und realistisch sein. Ins-

besondere sollten mögliche Implementierungshindernisse gebührend berücksichtigt werden. Die Reorga-

nisationsstrategie, Maßnahmen, Meilenstein und Performance-Indikatoren sollten hierbei Interdependen-

zen zwischen rechtlichen Einheiten und Geschäftsbereichen der Gruppe in Betracht ziehen. Insbesondere 

erwartete Einnahmen durch Desinvestitionen sollten umsichtig, verlässlich und realistisch geplant werden. 

3. Konsistenz 

Der Restrukturierungsplan sollte konsistent sein mit allen anderen Plänen des Instituts, die veröffentlicht 

wurden oder einer Behörde zur Verfügung gestellt wurden. 

4. Kontrolle und Überprüfbarkeit 

Alle Meilenstein- und Performanceindikatoren sollten ausreichend konkret sein, um ihre Einhaltung kon-

trollieren zu können. Der Inhalt des Restrukturierungsplans sollte zusammen mit den Berichten über den 

Fortschritt der Restrukturierung der Abwicklungsbehörde eine Einschätzung erlauben, ob der Plan kor-

rekt implementiert wird und eine Erfüllung der geplanten Ziele zu erwarten ist. 

8. Welchen Umfang sollte ein Restrukturierungsplan haben? 

Gemäß Artikel 2 der DelVO 2016/1400 umfasst der Restrukturierungsplan Folgendes: 

1. eine chronologisch aufgebaute und mit Finanzdaten unterlegte Übersicht über die Faktoren, die 

zu den Schwierigkeiten des Instituts beigetragen haben, und über die maßgeblichen Leistungsin-

dikatoren, die sich in der Zeit vor der Abwicklung verschlechtert haben, unter Angabe der Gründe 

für diese Verschlechterung;  

                                                        
21  Siehe EBA/GL/2015/21. 
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2. eine kurze Beschreibung der Krisenpräventions- und Krisenmanagementmaßnahmen, sofern die 

zuständige Behörde, die Abwicklungsbehörde oder das Institut solche Maßnahmen vor der Vor-

lage des Restrukturierungsplans angewandt hat;  

3. eine Beschreibung der Reorganisationsstrategie und der während des Reorganisationszeitraums 

zur Wiederherstellung der langfristigen Existenzfähigkeit des Instituts oder des Unternehmens 

geplanten Maßnahmen, einschließlich einer Beschreibung  

a. des reorganisierten Geschäftsmodells;  

b. der Maßnahmen zur Umsetzung der Reorganisationsstrategie auf Gruppen-, Unterneh-

mens- und Geschäftsbereichsebene;  

c. der angestrebten Dauer des Reorganisationszeitraums und wichtiger Zwischenziele;  

d. der Zusammenarbeit mit der Abwicklungsbehörde und der zuständigen Behörde;  

e. der Strategie zur Einbeziehung wichtiger externer Akteure wie Gewerkschaften oder Ver-

bände;  

f. der Strategie für die interne und externe Kommunikation bezüglich der Reorganisations-

maßnahmen. 

4. Sollen Teile des Instituts liquidiert oder veräußert werden, ist in der Reorganisationsstrategie Fol-

gendes zu präzisieren:  

a. das betreffende Unternehmen oder der betreffende Geschäftsbereich, die Methode für 

die Liquidation oder  

b. Veräußerung sowie die zugrundeliegenden Annahmen und die gegebenenfalls zu erwar-

tenden Verluste;  

c. der voraussichtliche Zeitrahmen;  

d. etwaige vom übrigbleibenden Institut oder Unternehmen zu leistende oder zu erhal-

tende Finanzmittel oder Dienstleistungen. 

 

9. Welche Vorbereitungen sollten bezüglich des Restrukturierungsplans in der Abwicklungs-

planung getroffen werden? 

Aufgrund der spezifischen Umstände, die zu einer Bestandgefährdung und einer Abwicklung der Ab-

wicklungseinheit führen, ist es weder möglich noch sinnvoll, dass die Abwicklungseinheit bereits im Rah-

men der Abwicklungsplanung einen vollständigen Restrukturierungsplan erstellt, der im Abwicklungsfall 

auch Verwendung finden kann. Wesentliche Vorarbeiten sollten durch das Institut allerdings bereits in 

Rahmen der Abwicklungsplanung durchgeführt werden. 

Das Institut sollte im Rahmen der Abwicklungsplanung die Struktur des Restrukturierungsplans in Ab-

stimmung mit der Abwicklungsbehörde festlegen. Es sollte diejenigen Restrukturierungsmaßnahmen 

identifizieren, die aufgrund einer Abwicklung unabdingbar sind, weil die Geschäftsfelder nach Abwick-

lung nicht fortgeführt werden können und solche Maßnahmen identifizieren, die grundsätzlich zielfüh-

rend sind, um die langfristige Existenzfähigkeit des Instituts sicherzustellen. Ferner ist es sinnvoll, wenn 

das Institut die (Kern-)Geschäftsfelder identifiziert, die zur Sicherstellung der langfristigen Existenzfähig-

keit auf jeden Fall aufrechterhalten werden müssen, da sie die Grundlage für die Funktionsfähigkeit des 

Geschäftsmodells bilden.  

Bei der Festlegung der Struktur des Restrukturierungsplan ist zu beachten, dass alle relevanten Kompo-

nenten, wie in vorherigen Fragen dargestellt, berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte das Institut 

prozessuale Vorkehrungen treffen, um innerhalb der kurzen Frist im Abwicklungsfall einen Restrukturie-

rungsplan erstellen zu können. Diese prozessualen Vorkehrungen sollten dokumentiert und der Abwick-
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lungsbehörde zur Plausibilitätsprüfung zur Verfügung gestellt werden. Geschäftsfelder, die nach Abwick-

lung nicht fortgeführt werden können, können bspw. Geschäftsfelder sein, für die ein bestimmtes Min-

destrating des Instituts erforderlich ist. Bei der Darstellung von Maßnahmen, die grundsätzlich zielfüh-

rend sind, um die langfristige Existenzfähigkeit des Instituts sicherzustellen, ist bspw. der Abbau von sehr 

risikoreichen Geschäftsaktivitäten, die kein Cross-Selling-Potenzial beinhalten oder unter Umständen so-

gar keine angemessenes Risiko-Rendite-Verhältnis aufweisen denkbar. Hierbei könnten neben Kredit- 

und Marktrisiko insbesondere auch Rechtsrisiken berücksichtigt werden.  

Die Beschreibung der Maßnahmen sollte einen Zeitplan beinhalten. Eine detaillierte Meilensteinplanung 

zur Umsetzung der Maßnahmen ist im Rahmen der Abwicklungsplanung nicht erforderlich. Gleichwohl 

sollte der Zeitplan ambitioniert aber realistisch und plausibel sein. Sofern erforderlich sollte in groben 

Zügen die Strategie zur Einbeziehung wichtiger externer Akteure wie Gewerkschaften oder Verbände 

dargestellt werden. Darüber hinaus sollte eine grobe Analyse der GuV-, Bilanz- und Liquiditätsauswirkun-

gen aller Maßnahmen durch das Institut erstellt werden. Hierbei sind insbesondere auch die Restruktu-

rierungskosten zu berücksichtigen. Sofern die Bank auch Maßnahmen zur Restrukturierung von Ge-

schäftsaktivtäten mit Fortführungsprognose (also ohne die Geschäftsaktivitäten aufzugeben) vorsieht, ist 

kurz darzulegen, wie die Restrukturierung dazu führt, dass die Geschäftsaktivitäten wieder profitabel und 

wettbewerbsfähig werden. Letzteres ist allerdings in besonderem Maße von den spezifischen Umstän-

den, die zu einer Bestandsgefährdung und einer Abwicklung des Instituts führen, abhängig und daher im 

Vorfeld im Rahmen der Abwicklungsplanung nur grob abzuschätzen. Ferner sollte die Auswirkung der 

Maßnahme auf die Fortführung der kritischen Funktionen analysiert werden. Falls eine Maßnahme keine 

Auswirkung auf die Fortführung kritischer Funktionen hat, sollte dies auch vom Institut kurz begründet 

dokumentiert werden. Die oben geschilderten Analysen sollte das Institut für ein Base Case und ein 

Worst Case Szenario durchführen. Die Wahl der Parameter in den Szenarien ist durch das Institut zu be-

gründen. 

B.  Fragen zur Befüllung der Datenfelder 

10. Wann ist die Abkürzung „n.a.“ einzutragen? 

Die Abkürzung „n.a.“ ist einzutragen, wenn das Feld für die Verbindlichkeit nicht relevant ist. Als Kenn-

zeichnung solcher Felder ist immer die Schreibweise „n.a.“ zu verwenden. Es ist in der gesamten Datener-

hebung darauf zu achten, dass keine leeren Felder bestehen. 

11. Wie sind Namen von Vertragspartnern anzugeben, die über keinen LEI-Code verfügen? 

In diesem Fall ist der vollständige Name gemäß Handelsregister in den relevanten Datenfeldern anzuge-

ben. Falls z.B. der Treuhänder (Datenfeld 2.24) über keinen LEI-Code verfügt, ist in Datenfeld 2.24 der 

Wert „n.a.“ und der vollständige Name gemäß Handelsregister in Datenfeld 2.24a (siehe Excel Mustervor-

lage) anzugeben. Äquivalente Regeln gelten für Vertragspartner mit Geschäftstätigkeit außerhalb 

Deutschlands.  

12. Was ist bei der Angabe von Namen von Privatpersonen zu beachten? 

Falls die Anforderungen gemäß Ziffer 4.1.1. Buchstabe a während eines „Dry Run“ im Rahmen der Ab-

wicklungsplanung getestet werden, ist zu beachten, dass die Namen von Privatpersonen nicht berichtet 

werden dürfen. 

13. Was ist der Unterschied zwischen der eindeutigen (internen) Identifikationsnummer der 

Verbindlichkeit und dem eindeutigen Identifizierungsmerkmal für den Vertragspartner?  

Bei der „eindeutigen (internen) Identifikationsnummer der Verbindlichkeit“ handelt es sich um eine von 

der relevanten Einheit vergebene spezifische ID, die eine eindeutige interne Zuordnung ermöglicht. Sie 
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wird meist nach Maßgabe institutsspezifischer Systeme vergeben und muss nicht zwangsläufig mit Da-

tenfeld 1.4 übereinstimmen.  

Das „eindeutige Identifizierungsmerkmal für den Vertragspartner“ ist eine von der relevanten Einheit be-

reitgestellte Ziffern- und/oder Buchstabenfolge, anhand derer der Gläubiger eindeutig die Betroffenheit 

bei Veröffentlichung der Information in der Abwicklungsanordnung feststellen kann, ohne dass außen-

stehende Dritte den Gläubiger zuordnen können. Es können bspw. Vertragsnummer oder Kontonummer 

bei Schuldscheindarlehen herangezogen werden. Sofern eine ISIN für eine Verbindlichkeit vergeben 

wurde, sollte stets diese angegeben werden. Andere Identifizierungsmerkmale sollten nur in Ermange-

lung einer ISIN genutzt werden. 

14. Wie ist mit aufgeteilten Verbindlichkeiten (keine gestückelten Wertpapiere) zu verfahren?  

Sollte bspw. ein Schuldscheindarlehen oder eine Namensschuldverschreibung (gleicher Vertrag) auf 

mehrere Gläubiger aufgeteilt worden sein (z.B. eine große Versicherungsgruppe, die das Schuldschein-

darlehen auf mehrere rechtliche Einheiten aufgeteilt hat), so ist das Schuldscheindarlehen oder die Na-

mensschuldverschreibung mehrmals in die MaBail-in-Datenerhebung aufzunehmen und relevante Da-

tenfelder dementsprechend proportional zur jeweiligen Tranche aufzuteilen. Eine analoge Aufteilung ist 

auch bei Konsortialkrediten erforderlich. Hierbei sind mögliche Abweichungen von der proportionalen 

Aufteilung (z.B. bei gedeckten Einlagen) zu beachten. Es ist ferner drauf zu achten, dass jeder Tranche ein 

eindeutiges Identifizierungsmerkmal für den Vertragspartner (Datenfeld 1.4) zuzuordnen ist.  

15. Wie ist mit Agios und Disagien umzugehen? 

Agios bzw. Disagios haben keinen Einfluss darauf, wie hoch der vom Institut noch geschuldete Betrag ist. 

Sie stellen lediglich einen Rabatt oder Aufschlag auf den „Kaufpreis“ der Forderung dar. Der Kaufpreis ist 

dem Institut – inklusive Rabatt oder Aufschlag – aber bereits zugeflossen und dem Gläubiger bereits ab-

geflossen, gleich ob er beim Institut bereits über die GuV vereinnahmt wurde oder über einen Rech-

nungsabgrenzungsposten periodisiert aufgelöst wird. Somit haben (Dis-)Agien keinen Einfluss auf die 

vom Institut tatsächlich noch an den Gläubiger zu leistenden Zahlungen. Dies gilt selbst dann, wenn die 

Rechnungslegung es erlaubt, (Dis-)Agien über einen gewissen Zeitraum zu verbuchen. Ein (Dis-)Agio 

kann im Zuge eines Bail-in nicht mehr zu einer Steigerung oder Reduktion der ökonomischen Entlastung 

des Instituts beitragen.  

16. Wie sind Nullkuponanleihen zu berücksichtigen?  

Bei Nullkuponanleihen, die bei Fälligkeit zum Nennwert zurückgezahlt werden, beträgt der ausstehende 

Nennwert (Datenfeld 1.9) dem Nennwert (bereinigt um mögliche Eigenbestände). In Datenfeld 1.11 (auf-

gelaufene Zinsen) ist „0“ einzutragen. Als Datum der nächsten Zinszahlung (Datenfeld 1.27) ist „n.a.“ an-

zugeben und das Datum der nächsten (Teil-)tilgungszahlung (Datenfeld 1.28) ist das Fälligkeitsdatum. 

Bei einer zweiten Art von Nullkuponanleihe („Zinssammler“), die zum Nennwert emittiert und am Fällig-

keitsdatum zum Nennwert inkl. aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt wird, ist als ausstehender Nennwert 

(Datenfeld 1.9) der Nennwert (bereinigt um mögliche Eigenbestände) anzugeben. Die aufgelaufenen Zin-

sen (Datenfeld 1.11) entsprechen den aufgelaufenen Zinsen seit Begebung der Anleihe und das Datum 

der nächsten Zinszahlung (Datenfeld 1.27) sowie (Teil-)tilgungszahlung (Datenfeld 1.28) entsprechen 

dem Fälligkeitsdatum.  

17. Was ist in Datenfeld 2.2 („Ausstehender Nennwert pro Stück in EUR“) anzugeben? 

Dieses Datenfeld ist relevant für Wertpapiere, die in standardisierten Stücken (Teile der Gesamtemission) 

übertragen werden können. Die Befüllungsregeln lehnen sich an die „Settlement Rules“ der Zentralver-

wahrer an, die bestimmen, welche Beträge (relevant für prozentnotierte Wertpapiere) bzw. Anzahl an 

Stücken (relevant für stücknotierte Wertpapiere) zwischen zwei Teilnehmerkonten übertragen werden 

können.  
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Bei prozentnotierten Wertpapieren gibt es im Allgemeinen einen Mindestbetrag, der eine Untergrenze 

festlegt, unter dem keine Übertragung stattfinden kann. Ein zweiter Parameter ist der Betrag der „kleins-

ten übertragbaren Einheit“. Sämtliche Werte, die der Summe aus dem Mindestbetrag und einem (nicht-

negativen) Vielfachen der kleinsten übertragbaren Einheit entsprechen, können übertragen werden. Im 

Folgenden werden einige Beispiele zur Illustration dargestellt. Beispiel 1 zeigt den Fall eines Wertpapiers 

mit einer kleinsten übertragbaren Einheit von 1.000 EUR, die unter dem Mindestbetrag von 100.000 EUR 

liegt. Der Sonderfall, bei dem der Mindestbetrag mit dem Wert der kleinsten übertragbaren Einheit über-

einstimmt, ist in Beispiel 2 dargestellt. Beispiel 3 zeigt exemplarisch den Fall eines Geldmarktpapiers mit 

einem hohen Mindestbetrag der Übertragung und einer kleinsten übertragbaren Einheit von 1 EUR. Der 

Wert, der in Datenfeld 2.2 im Falle von prozentnotierten Wertpapieren eingetragen werden soll, ent-

spricht immer der kleinsten übertragbaren Einheit.  

 

 Beispiel 1:  

Anleihe mit Mindestbetrag 

der Übertragung größer als 

die kleinste übertragbare 

Einheit  

Beispiel 2: 

Anleihe mit Mindestbetrag 

der Übertragung gleich der 

kleinsten übertragbaren Ein-

heit 

Beispiel 3: 

Geldmarktpapier mit 

einem sehr kleinen 

Wert der kleinsten 

übertragbaren Einheit 

Notiz Prozentnotiz Prozentnotiz Prozentnotiz 

Währung EUR EUR EUR 

Nominalbetrag der Emission 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Mindestbetrag der Übertragung 100.000 1.000 100.000 

Kleinste übertragbare Einheit 1.000 1.000 1 

In Datenfeld 2.2 anzugebener 

Wert 

1.000 1.000 1 

Bei stücknotierten Wertpapieren ist der Nennwert eines Stücks einzutragen. Falls das stücknotierte 

Wertpapier keinen Nennwert hat, ist „n.a.“ einzutragen.  

18. Wie genau müssen die Angaben pro Stück für die Zwecke der Datenfelder, bei denen 

Werte „je Stück“ angegeben werden müssen, berichtet werden? 

Diese Werte sind mit der maximal möglichen Genauigkeit anzugeben. Von einer Rundung auf nur we-

nige Nachkommastellen ist abzusehen.  

19. Welche Instrumente des harten Kernkapitals (CET1-Instrumente) sind in der MaBail-in-

Datenerhebung zu erfassen?  

Die MaBail-in umfasst auch Instrumente des harten Kernkapitals. Bei der Aufnahme von Posten des har-

ten Kernkapitals ist darauf zu achten, dass ausschließlich Instrumente des harten Kernkapitals erfasst 

werden. Das mit den CET1-Instrumenten verbundene Agio, einbehaltene Gewinne, das kumulierte sons-

tige Ergebnis, sonstige Gewinnrücklagen und der Fonds für allgemeine Bankrisiken sind nicht in die Da-

tenerhebung aufzunehmen.  

20. Wie sind Verbindlichkeiten mit Gewährträgerhaftung zu erfassen? 

Ob eine Verbindlichkeit der Gewährträgerhaftung unterliegt, ist für den Bail-in grundsätzlich bedeu-

tungslos. Die Verbindlichkeiten sind vom Bail-in betroffen, und sie werden wie andere Verbindlichkeiten 

auch in der MaBail-in-Datenerhebung erfasst. Lediglich auf die Datenfelder 2.34 bis 2.36 ist besonderes 

Augenmerk zu legen. Während in das Datenfeld 2.34 der Gewährträger einzutragen ist, muss in das Da-

tenfeld 2.35 die Höhe der Gewährträgerhaftung eingetragen werden. Für das Datenfeld 2.36 ist das Attri-

but „Gewährträgerhaftung“ zu wählen. Sollte die Gewährträgerhaftung durch mehrere Gewährträger 
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wahrgenommen werden, so ist der Verteilungsschlüssel in einem zusätzlichen Dokument der Abwick-

lungsbehörde zu liefern.  

21. Wie sind nachrangige Verbindlichkeiten, die nicht den Rängen 1, 2 und 3 zugeordnet wer-

den können, in Bezug auf ihren Haftungsrang zu erfassen? 

Die Verbindlichkeiten gemäß § 39 InsO sind, sofern sie nicht in den Haftungsrängen 1, 2 oder 3 erfasst 

sind, grundsätzlich dem Haftungsrang 4 zuzuordnen. Sie sind zudem durch Buchstaben zueinander ins 

Verhältnis zu setzen. In diese Kategorie fallen gemäß § 39 Absatz 1 Nr. 5 InsO bspw. nach Maßgabe § 39 

Absätze 4 und 5 InsO auch Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder Forderun-

gen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen. Ferner fallen in den 

Haftungsrang 4 auch Verbindlichkeiten des Instituts, für die ein vertraglicher Nachrang vereinbart wurde, 

der sie mit Eigenmittelinstrumenten gleichstellt, die aber keine Eigenmittelinstrumente sind. 

22. Wie sind Einlagen in der MaBail-in-Datenerhebung zu berücksichtigen?  

Der Begriff der Einlage ist in § 2 Absatz 3 EinSiG definiert. Einlagen im Sinne des EinSiG sind Guthaben, 

einschließlich Festgeld und Spareinlagen, die sich aus Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind, o-

der aus Zwischenpositionen im Rahmen von Bankgeschäften ergeben und vom CRR-Kreditinstitut nach 

den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen zurückzuzahlen sind. Hierunter können 

grundsätzlich auch Guthaben aus Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen und Sparpro-

dukte in Form eines auf eine benannte Person lautenden Einlagenzertifikates fallen.  

Guthaben aus Schuldscheindarlehen stellen Einlagen dar, sofern das Schuldscheindarlehen nicht als 

Geldmarktinstrument im Sinne von § 2 Absatz 2 WpHG, d.h. als Finanzinstrument, ausgestaltet ist und 

nur durch dieses nachgewiesen werden kann sowie die sonstigen Voraussetzungen nach dem EinSiG 

(insbesondere § 6 EinSiG) vorliegen.  

Guthaben aus Namensschuldverschreibungen sind grundsätzlich Finanzinstrumente im Sinne des § 2 

Absatz 4 WpHG und damit keine Einlagen. Keine Finanzinstrumente (also Einlagen) sind nach § 2 Absatz 

4 WpHG in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Vermögensanlagengesetz jedoch Namensschuldverschreibun-

gen, die mit einer vereinbarten festen Laufzeit und einem unveränderlich vereinbarten festen positiven 

Zinssatz ausgestattet sind, bei denen das investierte Kapital ohne Anrechnung von Zinsen ungemindert 

zum Zeitpunkt der Fälligkeit zum vollen Nennwert zurückgezahlt wird, und die von einem CRR-Kreditin-

stitut im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 KWG, dem eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 KWG erteilt worden 

ist, ausgegeben werden, wenn das darauf eingezahlte Kapital im Falle des Insolvenzverfahrens über das 

Vermögen des Instituts oder der Liquidation des Instituts nicht erst nach Befriedigung aller nicht nach-

rangigen Gläubiger zurückgezahlt wird.  

Darüber hinaus sind Sparprodukte in Form eines auf eine benannte Person lautenden Einlagenzertifi-

kates, das bereits zum 2. Juli 2014 bestand, auch dann Einlagen im Sinne des § 2 Absatz 3 EinSiG, wenn 

sie ein Finanzinstrument darstellen (vgl. § 2 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 EinSiG).  

Einlagen können grundsätzlich in allen innerhalb der MaBail-in-Datenerhebung relevanten Rängen vor-

kommen. Handelt es sich bei der Verbindlichkeit um keine Einlage, so ist in den Datenfeldern 2.39 bis 

2.42 stets ein „n.a.“ einzutragen.  

Gemäß § 2 Absatz 4 EinSiG sind entschädigungsfähige Einlagen eines CRR-Kreditinstituts alle Einlagen 

mit Ausnahme der nicht entschädigungsfähigen Einlagen gemäß § 6 EinSiG. Das Datenfeld 2.39 ist folg-

lich mit „Ja“ zu befüllen, wenn es sich um eine solche nicht entschädigungsfähige Einlage handelt. Ist 

die Ausprägung des Datenfelds 2.39 „Ja“, so müssen die Einträge in den Datenfeldern 2.40 und 2.41 stets 

„Nein“ sein. Zudem ist für das Datenfeld 2.42 ein „n.a“ einzufügen. Unter die nicht entschädigungsfähi-

gen Einlagen nach § 6 EinSiG fallen bspw. Einlagen von Wertpapierfirmen, Versicherungsunternehmen, 

Kreditinstituten, Pensions- und Rentenfonds sowie von staatlichen Stellen, aber auch Eigenmittel; dies 
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bedeutet, dass auch relevante Kapitalinstrumente (Kernkapital und Ergänzungskapital) Einlagen sein kön-

nen, aber gem. § 6 Nr. 2 EinSiG nicht entschädigungsfähig sind. Nachstehende Tabelle zeigt die Einord-

nung für nicht entschädigungsfähige Einlagen:  

 

2.39 2.40 2.41 2.42 

Ja Nein Nein n.a. 

Handelt es sich hingegen um eine entschädigungsfähige Einlage, so trägt das Datenfeld 2.39 als Aus-

prägung stets ein „Nein“. Für die Datenfelder 2.40 bis 2.41 ist daher zu prüfen, ob es sich entweder um 

eine präferierte entschädigungsfähige Einlage gemäß § 46f Absatz 4 Nr. 2 KWG i.V.m. § 2 Absatz 4 

und § 6 EinSiG oder um eine nicht präferierte entschädigungsfähige Einlage handelt. Folgende ent-

schädigungsfähigen Einlagen sind gemäß § 46f Absatz 4 Nr. 2 KWG präferiert: 

• Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unter-

nehmen (siehe Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommis-

sion vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen 

und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36)) oder 

• Einlagen bei Instituten mit Sitz in der Europäischen Union, die entschädigungsfähige Einla-

gen wären, wenn sie nicht von deren Niederlassungen außerhalb der Europäischen Union 

angenommen worden wären. 

Präferierte entschädigungsfähige Einlagen sind stets Bestandteil der Klasse 7 der MaBail-in-Datener-

hebung. Sie können einen gedeckten Anteil gemäß § 8 EinSiG haben, der in Datenfeld 2.42 mit dem „Be-

trag“ einzutragen ist. Nachstehende Tabelle zeigt ein Beispiel für präferierte entschädigungsfähige Einla-

gen:  

 

2.39 2.40 2.41 2.42 

Nein Ja Nein 100.000,00 

Nicht präferierte entschädigungsfähige Einlagen bilden folglich eine Restmenge. Das heißt, sie sind 

keine nicht entschädigungsfähige Einlage gemäß § 6 EinSiG. Sie sind auch nicht gemäß § 46f Absatz 4 Nr. 

2 KWG präferiert. Sie können in der MaBail-in-Datenerhebung in den Klassen 4, 5 und 6 auftreten. Für 

die weiteren Anforderungen an die Klasse 5 wird auf das MeIBbV verwiesen. Nicht präferierte entschädi-

gungsfähige Einlagen können einen gedeckten Anteil gemäß § 8 EinSiG haben, dessen Betrag in Daten-

feld 2.42 einzutragen ist. Nachstehende Tabelle zeigt ein Beispiel für nicht präferierte entschädigungsfä-

hige Einlagen:  

 

2.39 2.40 2.41 2.42 

Nein Nein Ja 100.000,00 

Hat ein Einleger mehrere entschädigungsfähige Einlagen gegenüber einem Institut, die insgesamt die 

Deckungssumme nach § 8 EinSiG übersteigen, stellt sich die Frage, wie die einzelnen Forderungen bei 

der Verteilung der Deckungssumme berücksichtigt werden. Mangels ausdrücklicher Regelung in § 46f 

KWG bzw. im EinSiG kommt für die Verteilung der Deckungssumme eine analoge Anwendung des § 366 

Absatz 2 BGB in Betracht. Dies bedeutet, dass die Deckungssumme nach § 8 EinSiG zunächst auf diejeni-
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gen Einlagen zu verteilen ist, die den schlechteren Insolvenzrang hätten, wenn sie nicht unter § 46f Ab-

satz 4 KWG fallen würden. Eine Aufteilung der Deckungssumme auf mehrere entschädigungsfähige Ein-

lagen innerhalb eines Insolvenzrangs erfolgt proportional nach dem ausstehenden Restbetrag.22 

23. Wie ist mit Einlagen zu verfahren, die nach Zuteilung eines gedeckten Anteils nach § 8 Ein-

SiG einen maßgeblichen Betrag von Null aufweisen? 

Entschädigungsfähige Einlagen, die nach Zuteilung eines gedeckten Anteils nach §8 EinSiG einen maß-

geblichen Betrag von Null aufweisen, werden nicht berichtet, da derartige Verbindlichkeiten in ihrer Ge-

samtheit vom Instrument der Gläubigerbeteiligung ausgeschlossen sind.  

24. Wie werden Minderheitenanteile bei der Datenerfassung berücksichtigt?  

Minderheitsbeteiligungen am meldenden Institut können beim Bail-in eine besondere Rolle einnehmen. 

Dies ist dann der Fall, wenn die Minderheitsanteilseigner eine besondere Bevorzugung im Vergleich zum 

Mehrheitsanteilseigner (bspw. eine Ausgleichszahlung auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags) auf-

weisen. Diese Anteile können dann unter Umständen nicht den Eigenmitteln zugerechnet werden, da sie 

die Anforderungen des Artikel 28 CRR nicht erfüllen. Bei der Datenerfassung ist folglich darauf zu achten, 

dass in Fällen, in denen Minderheitsbeteiligungen nicht als hartes Kernkapital anrechenbar sind, zwei Ar-

ten von Anteilen getrennt ausgewiesen werden, also in zwei Zeilen, damit sie für die Berechnung zielge-

richtet erfasst werden können. Die Trennung ist auch vorzunehmen, wenn es sich grundsätzlich um das 

gleiche Instrument, d.h. wenn beispielsweise ISIN/Wertpapierkennnummer identisch sind, handelt. 

25. Welche Werte sind bei Anleihen mit einem Poolfaktor einzutragen?  

Für die Befüllung der Tabelle 1 ist es von Bedeutung, ob es sich bei der Verbindlichkeit um eine Anleihe 

mit Poolfaktor handelt. Ob der Poolfaktor bei der Befüllung des Datenfelds für eine Anleihe mit Poolfak-

tor zu berücksichtigen ist, zeigt nachstehende Tabelle mit einem Beispiel, wobei von einem aktuellen 

Poolfaktor von 0,5 und einem Kupon von 5% p.a. ausgegangen wird. Zudem wird angenommen, dass die 

Zinsperiode ein Jahr beträgt. Der Anfragestichtag liegt in der Mitte der Zinsperiode. Ferner beträgt die 

Anzahl der Stücke 1.000, und es befinden sich 20% der Emission im Eigenbestand: 

Datenfeld Ausprägung des Datenfelds Beispiel Berechnung 
Mit/Ohne 

Poolfaktor 

1.6 
Ursprünglicher Ausgabebetrag in 

EUR 
2.000.000,00   

OHNE 

Poolfaktor 

1.7 
Ursprünglicher Ausgabebetrag in 

Fremdwährung, sofern relevant 
1.000.000,00   

OHNE 

Poolfaktor 

1.9 Ausstehender Nennwert in EUR 800.000,00 
800.000,00 EUR = 800 Stück * 2.000,00 

EUR * 0,5 

MIT 

Poolfaktor 

1.10 

Im Eigenbestand gehaltener Anteil 

zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

und Gebühren (sofern relevant) 

205.000,00 
205.000,00 EUR = 200 Stück * 2.000,00 

EUR * 0,5 * (1 + 5% * 0,5) 

MIT 

Poolfaktor 

1.11 Aufgelaufene Zinsen  20.000,00 20.000,00 EUR = 800.000,00 EUR * 5% *0,5 
MIT 

Poolfaktor 

1.12 Bestehende Gebühren 0,00   
MIT 

Poolfaktor 

1.13 Ausstehender Restbetrag 820.000,00 
820.000,00 EUR = 800.000,00 EUR + 

20.000,00 EUR 

MIT 

Poolfaktor 

1.15 Maßgeblicher Betrag  820.000,00 

Keine gesetzlichen Ausschlüsse, daher aus-

stehender Restbetrag gleich maßgeblicher 

Betrag 

MIT 

Poolfaktor 

2.2 
Ausstehender Nennwert je Stück in 

EUR  
2.000,00   

OHNE 

Poolfaktor 

2.3 
Ausstehender Nennwert je Stück in 

Originalwährung  
1.000,00   

OHNE 

Poolfaktor 

                                                        
22  Vgl. MeIBbV. 
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Datenfeld Ausprägung des Datenfelds Beispiel Berechnung 
Mit/Ohne 

Poolfaktor 

2.4 

Anzahl der ausstehenden Stücke 

ohne im Eigenbestand gehaltene 

Stücke 

800   n.a. 

2.5 
Anzahl ausstehender Stücke im Ei-

genbestand 
200   n.a. 

2.6 Aufgelaufene Zinsen je Stück 25,00 25,00 EUR = 2.000,00 EUR * 0,5 * 5% 
OHNE 

Poolfaktor 

2.7 Gebühren je Stück 0,00   
OHNE 

Poolfaktor 

2.8 
Nominalbetrag der Globalurkunde 

in EUR 
2.000.000,00   

OHNE 

Poolfaktor 

2.9 
Nominalbetrag der Globalurkunde 

in Originalwährung 
1.000.000,00   

OHNE 

Poolfaktor 

2.10 Wertpapier mit Poolfaktortilgung Ja   n.a. 

2.11 Aktueller Poolfaktor 0,50   n.a. 

 

26. Wie sind Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, die in Deutscher Mark oder anderen Vor-

gängerwährungen des Euros begeben wurden? 

Verbindlichkeiten, die in einer Währung begeben worden sind, die vom Euro abgelöst wurde, sind wie 

Verbindlichkeiten zu behandeln, welche in Fremdwährung begeben wurden. 

27. Welche besicherten Verbindlichkeiten sind zu berichten? 

Grundsätzlich sind alle besicherten Verbindlichkeiten zu berichten, auch wenn der berichtete Wert der 

Sicherheit (Datenfeld 2.44) den ausstehenden Restbetrag (bei nicht-strukturierten Verbindlichkeiten) 

bzw. den ausstehenden Marktwert / Fair Value (bei strukturierten Verbindlichkeiten) übersteigt. Eine Aus-

nahme davon stellen z.B. bestimmte von Förderbanken vergebene Darlehen dar (Siehe Frage 29).  

28. Welcher Rang ist besicherten Verbindlichkeiten zuzuweisen? 

Besicherte Verbindlichkeiten bzw. Instrumente sind dem Insolvenzrang bzw. Bail-in Rang zuzuweisen, 

dem der unbesicherte Teil der Verbindlichkeit bzw. des Instruments zuzuordnen wäre.  

29. Sind Förderdarlehen zu berichten? 

Darlehen, die von Förderbanken zum Weiterleiten erhalten wurden, sind nur dann zu berichten, wenn 

das berichtende Institut im Falle eines Ausfalls der den geförderten Kredit erhaltenden Gegenpartei ei-

nen Verlust erleiden könnte. Falls das berichtende Institut kein Risiko trägt, sind diese Kredite nicht zu 

berichten. 


